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DIE GRUNDLAGEN 
DER NEUEREN ENTWICKLUNG DES RUHRBERGBAUES.1)

Von Dr. E. JÜNGST, Essen, Ruhr.

Nach einem Vortrage im Bezirksverein Deutscher Ingenieure der niederen Ruhr.

Die ältesten urkundlichen Nachrichten vom  Steinkohlenbergbau des Ruhr
gebietes reichen bis in das 14. Jahrhundert zurück. In diesen frühen Zeiten 
w urde die Kohle in einfachster W eise  mittels Pützen gew onnen (das sind 
brunnenartige runde Löcher, die mit R eisig verbaut w urden), meist w ohl durch 
den Eigentümer des Grundes und Bodens, auf w elchem  ein Flöz zu T age aus
ging. Der schlimm ste Feind des Bergbaues, das W asser, führte dann im löten 
Jahrhundert, als man den Bauen eine größere Ausdehnung und Teufe zu geben 
suchte, den Ü bergang zum S t o l l e n b a u  herbei, und in den folgenden Jahr
hunderten gelangte dieser zu w eiterer Ausbildung und ausschließlicher H err
schaft, die noch w eit in das 19. Jahrhundert hinein währte. Er beschränkte 
sich jedoch  nicht mehr auf die oberen  Sohlen, sondern w ar bereits zu den 
tieferen Sohlen übergegangen, die meist einer größeren Gruppe von  Zechen 
zur Förderung, Abführung der W asser und Zuführung der W etter dienten. 
T eilw eise w ar aber auch vor hundert Jahren schon die über der tieferen Stollen
sohle anstehende Kohle abgebaut, w oraus sich die N otwendigkeit ergab, unter 
Verw endung von  Künsten zum Bau unter dem Stollentiefsten zu schreiten. G e-
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fördert w urde diese Entw icklung durch die Einführung der D a m p f 
m a s c h i n e  ; 1798 w urde die erste Dam pfm aschine im Ruhrbezirk auf der 
Saline Königsborn aufgestellt. Das M aschinenw esen fand jedoch  nur außer
ordentlich langsam Aufnahm e; die erste Dam pfförderm aschine im R uhrrevier 
ist w ohl im Jahre 1S09 auf der Zeche Sälzer und Neuack von  Franz Dinnendahl 
in B etrieb gesetzt w orden . Die fortschreitende V erw endung von  D am pf
m aschinen w ar in den folgenden Jahrzehnten das bei w eitem  w ichtigste Mittel 
zur Förderung des Bergbaues. Dazu gesellte sich ein bedeutsam er F o r t 
s c h r i t t  in der B e r g b a u k u n s t ,  der erst die Ausdehnung des B erg 
baues nach Norden erm öglichte, wro das Karbon von  M ergelschichten  über
lagert ist, während es im Süden des B ezirkes, der Urheimat der Ruhrkohlen
gew innung, zu T age ausgeht. Schon im Jahr 1832 hatte man in der Nähe von  
Essen den Versuch gem acht, das dort die Kohlen überlagernde D eckgeb irge 
zu durchbohren und so zum erstenm ale die Kohlen unmittelbar von  der O ber
fläche aus zu erreichen. Nach m ehreren Fehlschlägen gelang der V ersuch im 
Jahr 1839, und bereits Ende 1841 w'ar die nunmehr „G raf Beust“  genannte Zeche 
im Betrieb. D ieses günstige Ergebnis beförderte  die Unternehm ungslust in 
hohem Grade. W eitere  gleichartige Anlagen folgten sehr bald, es entw ickelte 
sich eine rege Spekulationslust, das G ebiet der Schürfarbeiten erw eiterte sich 
sehr schnell, und die Inangriffnahme der Köln-M indener Bahn und ihre end
liche Eröffnung im Jahre 1847 taten das ihre, die Ausbreitung des B ergbaues 
nach N orden zu befördern .

Dam it w aren  die Anfänge gegeben , von  denen die großartige Entwicklung 
des R uhrbeigbaues im letzten halben Jahrhundert ihren A usgang nehmen 
konnte. Die Förderung hatte sich bis dahin nur in sehr engen G renzen be
w egt. Im Beginn der v ierz iger Jahre betrug sie nur w en ig  mehr als 1 Mill. t, 
und auch die folgenden zehn Jahre hoben sie nur auf annähernd 2 Mill. t. Mit 
dem 6ten Jahrzehnt des vorigen  Jahrhunderts begann aber ein gew altiger 
A ufschw ung des R uhrbergbaues, der sich fast unaufhaltsam und nur von  
w enigen R ückschlägen unterbrochen bis in die G egenw art fortgesetzt und die 
K ohlengewinnung des B ezirkes in reichlich einem halben Jahrhundert auf m ehr 
als das 40fache gesteigert hat. Im letzten Jahr hat die Förderung des Ruhr
bergbaues unter Einschluß der Zeche Rheinpreußen m ehr als 82 Mill. t 
betragen.

Fast gleichzeitig mit den angedeuteten Fortschritten in der B ergbautech 
nik und im V erkehrsw esen  setzte, sie fördernd und durch sie bedingt, mit den 
fünfziger Jahren eine R e f o r m  der r e c h t l i c h e n  G r u n d l a g e n  des 
Bergbaues ein, w odu rch  die Bestim m ungen über den E rw erb , den räumlichen 
Umfang und das Verfügungsrecht, w elch es den B ergbautreibenden gesetzlich  
über die Lagerstätten eingeräum t w ird , von  Grund auf um gestaltet w urden. 
D iese R eform  ist in dem Allgem einen B erggesetz  vom  Jahre 1865 zum A b
schluß gelangt. D ieses hat zusam men mit dem ihm vorausgehenden „M it
e igentüm ergesetz“  von  1851 und dem „F reizü gigkeitsgesetz“  von  1860 die v e r 
altete, auf der C leve-M ärkischen  B ergordnung von  1766 beruhende preußische 
B erggesetzgebung den Erfordernissen der Neuzeit angepaßt und ist dam it auch 
für die Bergbautechnik der Ausgangspunkt einer großartigen E ntw icklung ge 
w orden . Sollte der Ruhrbergbau einen w irklichen A ufschw ung nehmen, so- 
w ar seine Ausdehnung nach Norden eine N otw endigkeit. Hier w urden a ber
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■w egen der mehr und mehr zunehmenden M ergelüberdeckung die Schürfarbeiten 
im m er kostspieliger, ohne daß sie jedoch  in ihrem Erfolg rechtlich gesichert 
gew esen  w ären. S o konnte beispielsw eise durch die von  den Bergbehörden 
jederzeit erklärbare Rückstellung eines gew issen  Feldes zum B etriebe des B erg
baues für den Fiskus die Mutung eines Feldes durch andre Bergbaulustige aus
geschlossen w erden. Sodann lag in dem Erfordernis, die Lagerstätte vor der 
i  erleihung auf den Augenschein zu entblößen —  es genügt nicht w ie  nach der 
R eform  der N achw eis desM inerals durch Bohrfund — , bei der S chw ierigkeit des 
Schachtabteufens im M ergel ein großes W agnis. Es galt nun, dieses W agnis eines
teils sow eit m öglich zu verm indern, andem teils aber auch in einem entsprechend 
großen Felde dafür ein gehöriges Entgelt zu bieten, das auch nicht bis zu einem 
gew issen  G rade dem Erm essen der B ehörde überlassen sein durfte. D ie Schacht
anlagen im M ergel verschlangen große Summen und mußten daher, um lohnend 
zu w erden, große Kohlen Vorräte aufschließen, also im allgemeinen ausgedehntere 
Bauielder zugeteilt erhalten, als dies bis dahin der Fall w ar. Die nach dem 
alten B ergrecht verleihbaren Felder w aren nicht groß genug und konnten auch 
nur unter Schw ierigkeiten (es  w ar dazu die Einwilligung aller Interessenten, 
insbesondere auch der Freikuxenbesitzer und der R ealgläubiger erforderlich) 
durch Konsolidation zu größeren Einheiten zusamm engefaßt w erden.

Dazu haftete den Längenfeldern, die sich nur auf ein F löz mit einer ge
w issen Erstreckung ins Hangende und Liegende bezogen , die in der Natur be
gründete Unsicherheit des Verlaufs und Aushaltens und damit des W ertes an, 
w as natürlich die Unternehmungslust nicht gerade anregen konnte und den 
K redit der Bergw erksunternehm er beeinträchtigte. Überhaupt hatten die V er
leihungen auf Längenfelder die größten technischen und juristischen Streitig
keiten im G eio lge ; die den Verhältnissen allein entsprechenden G eviertielder 
w aren zu klein. Nachdem  schon durch das M iteigentüm ergesetz von  1851 die 
Konsolidation eine große Erleichterung erfahren hatte, indem dazu künftighin 
nur noch eine D reiviertelm ehrheit in jeder beteiligten G ew erkschaft erforder
lich  w ar und H ypothekenberechtigte und andere R ealberechtigte nicht mehr 
w idersprechen konnten, brachte das A  B  G von  1865 den Schlußstein dieser 
Entwicklung. Durch dieses G esetz w urde u. a.

1. die völlige  Freierklärung des Bergbaues, sow eit nicht besondere P rivat
rechte entgegenstehen, durchgeführt;

2. das Verleihungsverfahren vereinfacht und auf eine sichere Rechtsgrund
lage gestellt;

3. die Verleihung auf G eviertielder beschränkt und an feste Normen ge
bunden;

4. die M axim algröße eines Feldes aui 2  1S9 000 qm ausgedehnt
Auch in einem ändern w ichtigen Punkte hat das Allgem eine B erggesetz 

von  1S65 den fortgeschrittenen wirtschaftlichen Bedürfnissen des B ergbaues 
R echnung getragen, indem es das G e w e r k s c h a f t s  r e c h t  reform ierte. 
D er Ruhrkohlenbergbau w urde um das Jahr 1S50 zum weitaus überwiegenden 
Teil nicht sow ohl von  Einzelbesitzern, sondern von  Gesellschaften, G ew erk
schaften, ausgeü bt Das Eigentum der alten G ew erkschaft zerfiel nach dem 
v or  1865 gültigen R echt in 128 znbußepilichtige Kuxe. D iese wurden recht
lich dem verliehenen B ergw erkseigentum  gleichgestellt und gehörten zum 
unbew eglichen Verm ögen. D er Verkehr in diesen Anteilen w ar er
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schw ert und beschränkt, w eil jede Ü bertragung die Form alitäten und 
Kosten einer Im m obilienübertragung erforderte. Durch Verpfändung ihrer 
Kuxe —  w as zulässig w ar —  schädigten die G ew erken den Kredit der G ew erk 
schaft und lähmten ihre Bew egungsfreiheit. Im übrigen hafteten sie, solange 
das B erggesetz die G ew erkschaft nicht als rechtliche P ersön lichkeit an
erkannte, persönlich für deren Schulden.

Durch die Teilbarkeit des Kuxes in m ehrere belieb ige T eile , w ob e i nur 
der Zahlenw ert einer solchen Teilquote m indestens ein A chtel betragen  mußte, 
kamen bei den Ruhrkohlengew erkschaften  geradezu ungeheuerliche Beteiligun
gen v or , w elch e  bei der V erw altung und dem V erkehr mit diesen V erm ögens
gegenständen die größten Schw ierigkeiten  bereiten mußten. In allen diesen 
Punkten schaffte das A llgem eine B erggesetz Abhilfe. D ie G ew erkschaft neueren 
R echts erhält die Eigenschaft einer juristischen P erson ; die Zahl der Kuxe 
w ird  auf 100 festgesetzt und kann unter gew issen  Bedingungen auf 1000 er
höht w erd en ; die Kuxe sind unteilbar und haben die Eigenschaft bew eglich er 
Sachen, w erden  also auch nicht in das Grundbuch eingetragen. Das B ergw erk  
kann nur von  der G ew erkschaft und nur als G anzes mit H ypotheken und ding
lichen Lasten besch w ert w erden .

W ar damit auch die G ew erkschaft auf eine gesunde Grundlage gestellt, so 
bedurfte der Ruhrbergbau doch  zu der großartigen Entw icklung, die er seit 
1850 genom m en hat, größerer Kapitalien, zu deren Beschaffung die G ew erk 
schaftsform  nicht genügte. Es galt vielm ehr, w eitere  K reise für ihn zu inter
essieren, und hierzu b o t sich die Form  der A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  mit 
ihren bew eglichen  kleinen Anteilen, die eine w eitere  Zuschußpflicht nicht be
gründen, ein größeres Publikum  gew innen und erhebliche Kapitalien zu
sam m enbringen ließen. D ie erste Aktiengesellschaft im R uhrbezirk  w ar die 
G esellschaft der H ardenbergschen K ohlenw erke m it dem  Sitz in Düsseldorf, 
die von  französischen Kapitalisten gegründet, 1840 die landesherrliche B e
stätigung erhielt. O berhaupt beteiligte sich in der Form  der A ktiengesellschaft 
ausländisches (englisches, belgisch -französisches, holländisches) Kapital in 
starkem  Umfang am Ruhrkohlenbergbau. Darauf deuten auch heute noch 
Namen von  Zechen  w ie  H ibernia, Sham rock, H olland usw . hin. D ie erste all
gem eine rechtliche Grundlage erhielten die Aktiengesellschaften  in Preußen 
erst durch das G esetz vom  9. N ov. 1843, das Inhaberaktien nur als Ausnahme 
vorsah  und die Errichtung einer Aktiengesellschaft von  der jedesm aligen  landes
herrlichen Bestätigung abhängig m achte. Im Jahr 1857 w urde mit Rücksicht 
auf die kritische L age des G eldm arktes die B estätigung neuer A ktiengesell
schaften vorläu fig überhaupt eingestellt. Im Beginn der 70 er Jahre trat dann 
m it dem A ufschw ung der M arktlage w ieder eine Zeit der Neugründung 
v on  AkFiengesellschaften ein. B egünstigt w urde dieser U m schw ung durch das 
B undesgesetz vom  11. Juni 1870, w e lch es  das Erfordernis landesherrlicher B e
stätigung zur Errichtung einer Aktiengesellschaft in W eg fa ll brachte.

Die R eform  der B ergw erksgesetzgebung, die w ir  um die M itte des Jahr
hunderts einsetzen sahen, durfte aber, w enn sie E rfolg  haben sollte, sich  nicht 
darauf beschränken, dem Bergbautreibenden ein hinreichend groß es und 
rechtlich gesich ertes Feld zu gew ähren, sie mußte vielm ehr auch die in 
dem dam aligen D i r e k t i o n s s y s t e m  liegende B e v o r m u n d u n g  des 
B e r g b a u t r e i b e n d e n  und die Einmischung der B ergbeh örde in das V er-
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tragsverhältnis zw ischen den G ew erken und ihren Arbeitern beseitigen, 
um auf diese W eise erst die Kräfte freizum achen, denen der Ruhrbergbau nicht 
zum wenigsten seinen A ufschw ung verdankt.

Nach dem in der C leve - M ärkischen Bergordnung von 1766 und im All
gem einen Landrecht begründeten Direktionsprinzip stand der B ergbehörde eine 
entscheidende Einwirkung auf denB etrieb derP rivatbergw erke zu ; seineLeitung 
w ie  auch die des Grubenhaushalts lag fast ganz in ihrer Hand. Sie nahm die 
Grubenbeamten an und entließ sie. D iese handelte nach genauen, ihnen vom  
O berbergam t erteilten Anweisungen. Die Betriebspläne wurden von den B erg 
geschw orenen  unter Hinzuziehung der Steiger vorbereitet und bei der alljähr
lichen Befahrung von  O berbergam ts- und Bergam tskom m issaren festgesetzt. 
D er Grubenbetrieb w urde durch das Bergam t bzw . den Bergm eister mittels 
der B erggeschw orenen  geleitet.

Auch der Grubenhaushalt lag in der Hauptsache in den Händen der B erg
behörde. Beschaffung der erforderlichen M aterialien, Annahme und Ablegung 
der Arbeiter w ar ihre Sache, desgleichen auch das Abschließen der Gedinge, 
die V erlegung der Arbeiter von  einer Grube zu ändern, die Genehmigung 
längerer Schichten u. a. m. Unter den Arbeitern gab es die privilegierte Klasse 
der K n a p p s c h a f t s g e n o s s e n ;  diese hatten bei der Annahme ein un
bedingtes V orrecht auf Beschäftigung v o r  den B ergarbeitern , w elche 
noch nicht in die Knappschaftsrolle eingetragen w aren ; bei eintretender Ein
schränkung des G rubenbetriebes kam ihre Entlassung in letzter Linie in Frage.

Da auch die Kohlenpreise, die Zubuße und Ausbeute von der B erg
behörde festgesetzt wurden, so hatte der G ew erke, der Bergw erkseigentüm er, 
tatsächlich so gut w ie nichts anderes zu tun, als die von  dem wohllöblichen 
Bergam t verfügte Zubuße zu zahlen, oder, w enn es einmal gut ging, die von 
diesem  bew illigte Ausbeute einzustecken.

Der erste w esentliche Schritt zur Beseitigung des Direktionsprinzips er
folgte in dem schon erwähnten M iteigentüm ergesetz vom  12. Mai 1851 und der 
zu dessen Ausführung unterm 6. M ärz 1852 vom  preußischen Handels
ministerium erlassenen Instruktion. Durch diese Bestimmungen wurde die 
Vertretung der G ew erkschaften geregelt und den Grubenvorständen oder 
Repräsentanten im allgem einen die spezielle Ausführung der festgestellten B e
triebspläne sow ie  die Führung des Bergwerkshaushalts überlassen. G e
setzlich blieb aber das Direktionsprinzip nach w ie vor in Kraft, und erst 
durch das G esetz vom  21. Mai 1860 gelangte der Grundsatz zur unzweideutigen 
Geltung, „daß der Bergw erkseigentüm er der Einwirkung der B ergbehörde auf 
die Gewinnung und Benutzung der Mineralien nicht w eiter unterworfen sein 
solle, als zur W ahrung der Nachhaltigkeit des Bergbaus, der Sicherheit der 
Baue, der Oberfläche im Interesse des P rivat- und öffentlichen Verkehrs, des 
Lebens und der Gesundheit der Arbeiter nötig ist.“

Dem selben G esetz w ar es Vorbehalten, die „ F r e i z ü g i g k e i t  der 
B ergarbeiter“  einzuführen und der Einmischung der Bergbehörden in das V er
tragsverhältnis zw ischen den G ew erken und ihren Arbeitern ein Ende zu 
machen. Es mutet heute sehr m erkw ürdig an, daß die G esetzgebung des 
Jahres 1860 bestim men mußte: „D ie Abschließung der V erträge der B erg
werkseigentüm er mit den Grubenbeamten und Bergleuten sei lediglich dem 
freien Übereinkommen derselben überlassen und eine Mitwirkung der B erg-
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behörde bei der Annahme und Entlassung dieser Personen sow ie  bei der Fest
stellung und Zahlung des Schicht- und Gedingelohnes finde ferner nicht 
mehr statt.“

Dem  Allgem einen B erggesetz vom  24. Juni 1865 blieb, nachdem  so die 
w ichtigsten materiellen Fragen, w elche einer Klärung bedurften, gelöst w aren, 
im w esentlichen nur noch die form ale Aufgabe einer Kodifikation des neu
geschaffenen B ergrechtes übrig. Aus seinen Bestim mungen sei hervorgehoben, 
daß es der B ergbehörde die Prüfung und unter Umständen die Beanstandung 
der Betriebspläne und Betriebsbeam ten beließ ; aufrechterhalten blieb auch das 
B ergpolizeiverordnungsrecht der O berbergäm ter. Die Arbeitsordnungen waren 
gleichzeitig mit der Bekanntgabe auf dem W erk  der B ergbehörde zur Kennt
nis zu bringen, der künftighin lediglich ein E inspruchsrecht gegen gesetzw idrige 
Bestimmungen zustand. An die Stelle des D irektionsprinzips, nach dem die 
B ergbehörde eine vorw ieg en d  entscheidende M itw irkung bei der Benutzung und 
Verw altung des verliehenen B ergw erkeigentum es gehabt hatte, w ar sonach das 
bloße Inspektionsprinzip getreten, dem zufolge der B ergbehörde bezüglich  des 
P rivatbergbaues nur noch die polizeiliche Ü berw achung zusteht.

Es ist unzweifelhaft, daß der Ruhrbergbau der freiheitlichen G esetzgebung 
der 50er und 60er Jahre, die ihn von  überlebten, den Bedürfnissen eines fort
geschrittenen W irtschaftslebens nicht mehr entsprechenden V orschriften  be
freite, in erheblichem  M aße seinen glänzenden A ufschw ung zu danken hat. 
G elöst aus den alten Fesseln und befreit von  dem G ängelbande der Behörde 
konnte jetzt der B ergw erksbesitzer seine Kräfte frei entfalten und sein volles 
Selbstinteresse und eine gesteigerte Unternehmungslust auf dem Felde seiner 
Tätigkeit bekunden.

Auch auf die A r b e i t e r ,  ihre w irtschaftliche und sozia le  Stellung übte 
die Lösung aus der Gebundenheit einen günstigen Einfluß aus, w enn auch der 
U bergangzeit unverkennbar m anche Härten für sie anhafteten. Schon  durch 
das Freizügigkeitsgesetz w ar der B ergarbeiter zu seinem A rbeitgeber in ein 
ähnliches Verhältnis getreten w ie  in anderen G ew erbezw eigen . Das V or
recht auf Arbeit, das ehedem  den K nappschaftsgenossen zugestanden 
hatte, und andere veraltete Privilegien  w aren  in W eg fa ll gekom m en. Da
durch w ar einerseits eine bessere Ausnutzung der A rbeitskräfte, anderseits 
aber auch dem fleißigen strebsam en A rbeiter eher ein V orw ärtskom m en  er
m öglicht. In der Erhöhung der Arbeitsleistung, w elch e  nach 1860 festzustellen 
ist, kam dieser Gesichtspunkt zum Ausdruck.

Die durch das Allgem eine B erggesetz für die hier in B etracht kom m enden 
Verhältnisse geschaffene rechtliche Grundlage besteht auch heute n och ; auf 
die seitdem  im w esentlichen durch N ovellen  erfolgten  Veränderungen kann 
ich, da sie am Kern der Sache nichts ändern, hier nicht eingehen. Nur die 
N ovelle  vom  18. Juni 1907 muß hier erw ähnt w erden , insofern sie die B e r g 
b a u f r e i h e i t ,  das Recht, frei zu schürfen, und den Anspruch auf V er
leihung seitens des von  Erfolg begleiteten Schürfers aufgehoben, und zw ar 
des Staates, und damit ein Prinzip beseitigt hat, unter dessen H err
schaft der preußische, insbesondere der rheinisch-w estfälische B ergbau groß ge
w orden  ist. Die N ovelle  ist aber praktisch kaum von  irgend w elch em  B e
lang, da die für die jetzige Technik  w irtschaftlich  gew innbaren K ohlenschätze 
bei Erlaß des G esetzes im Ruhrbezirk schon fast alle in festen Händen w aren.

(Forts, folgt.)
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WASSERWIRTSCHAFTLICHE PROBLEME IN DEUTSCH
SÜDWESTAFRIKA.

Von Dr. RICH. HENNIG, Westend bei Berlin.

Für die Zukunft der deutsch-südwestafrikanischen Kolonie ist neben der 
Aufgabe einer ausreichenden Eisenbahn-Erschließung keine w irtschaftstech
nische Frage von  größerer Bedeutung, als die einer genügenden W asserver
sorgung. Daß es trotz der schlimmen W asserverhältnisse verkehrt ist, das 
ganze Schutzgebiet oder doch den größten Teil davon als W üste auszugeben, 
w ie  es vielfach geschehen ist und selbst neuerdings noch vereinzelt geschieht, 
ist durch alle Kenner des Landes übereinstimmend bestätigt w ord en ; anderer
seits aber darf es als ebenso erw iesen  gelten, daß sehr w eite Gebiete, die heute, 
vom  volksw irtschaftlichen Standpunkt betrachtet, als unfruchtbar, als w üsten
artig bezeichnet w erden müssen, zu fruchtbaren Ländereien umgestaltet w erden 
könnten, wenn es nur gelänge, ihnen den erforderlichen W asserbedarf dauernd 
zuzuführen. Die sachverständigen Untersuchungen haben gezeigt, daß vielfach 
eine A ckererde von  denkbar vorzüglichster Beschaffenheit vorkom m t, die selbst 
die beste nordam erikanische A ckererde an Güte, zum Teil noch erheblich, über
trifft, die aber nicht ausgenutzt w erden kann, so lange die Frage einer aus
reichenden Berieselung nicht befriedigend gelöst ist.

Schon v or  einer Reihe von  Jahren hat sich ein eigenes „Syndikat für B e
wässerungsanlagen in D eutsch-Südw estafrika“  gebildet, das die einschlägigen 
Verhältnisse nach der geologischen und der physikalischen Seite erforschte und
u. a. auch 1896 eine Studienkommission unter Leitung des Prof. R ehbock aus 
Karlsruhe nach dem Schutzgebiet zu längerer Tätigkeit entsandt hat. Auch die 
Ansiedler selbst haben seit langer Zeit erkannt, daß die w irtschaftliche 
Zukunft ihrer Farmen w ie  des Schutzgebietes überhaupt mit einer befriedigen
den Lösung der allgemeinen W assernot stehe und falle. Sie haben daher 
mit Hilfe der Eingeborenen an zahlreichen Stellen —  w ie es heißt, beträgt 
deren Zahl schon etw a 50 —  Staudämme errichtet, w elch e die nur zeitw eilig 
in der R egenzeit fließenden Flüsse zu größeren Sam m elbecken aufstauen, um 
auf diese W eise  einer weiteren Um gebung auch in der trockenen Jahreszeit 
das segnende Naß zu verschaffen. So urw üchsig die „T alsperren“  sind, w elche 
durch die eigene Schaffenskraft der Farm er da unten entstanden sind, so haben 
sie sich in vielen Fällen als eine richtige und segensreiche Maßnahme erw iesen, 
und man kann derartigen Anlagen, die ohne alle technischen Sonderkenntnisse 
geschaffen w orden  sind, die Bewunderung nicht versagen. Vielfach haben 
zw a r natürlich die Stauwehre den Erwartungen nicht entsprochen, sind an 
falscher Stelle angelegt oder aus ungeeignetem  Material aufgebaut und dem 
gem äß vom  W asserandrang alsbald zerstört w orden ; dennoch hat man auf 
diese W eise  einzelne Staubecken von  mehr als 20 000, ja vereinzelt selbst 
von  60 000 cbm  Inhalt erzielt, die sich gut bew ährt haben und die einen Aus
blick eröffnen, w ie einschneidend die w irtschaftlichen Verhältnisse beeinflußt 
w erden  könnten, w enn derartige Stauwehre nach einem festen Plan in 
großem  M aßstabe und in sachverständiger W eise  angelegt würden. D ie V er
hältnisse zur Schaffung und Ausnutzung großartiger Talsperren liegen sogar 
selten so günstig, w ie  in einigen Teilen Deutsch-Südwestafrikas.

Einige Beispiele w erden  am besten zeigen, w elche außerordentlichen V or
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teile sich unter Aufw endung verhältnism äßig geringer M ittel auf diesem  W e g e  
w ürden gewinnen lassen. Bei de Naauwte im südlichen N am a-Lande ist es 
m öglich , durch Aufführung einer mit fachm ännischen Kenntnissen errichteten, 
verhältnism äßig niedrigen Staum auer ein Sam m elbecken von  52 M illionen 
cbm  Fassungsverm ögen zu schaffen. W a s diese Zahl zu bedeuten  hat, 
m ag man erm essen, w enn man hört, daß z. B. der große L aacher S ee  bei 
Andernach nur etw a  die doppelte M enge W asser (107 M illionen cbm ) ent
hält und daß die beiden größten Talsperren Europas, die bereits angelegt oder 
im Bau sind, nämlich die im Urfttal (bei Gmünd in der E ifel) und die von  
M auer an der B ober, nur 45 und 50 M illionen cbm  W asser zu fassen verm ögen . 
Um dieses Ergebnis zu erzielen, w aren aber z. B. im Urfttal eine Staum auer 
v on  5S m H öhe und ein K ostenaufw and von  4 MilL M  erforderlich ; bei de 
Naauwte genügt zur Schaffung eines noch  größeren  B eckens eine Staum auer 
von  nur 18 m H öhe, deren Aufführung nur rund 1 Mill. M  kosten w ürde. Und 
w as ließe sich mit verhältnism äßig so  geringen M itteln erzie len ! In der un
m ittelbaren Nähe der künftigen Sperre liegt ein vorzügliches A ckerland von  
nicht w eniger als 6500 ha Umfang. Um dieses ausreichend zu bew ässern , 
w ürden im Jahr 20 M illionen cbm  W asser genügen. Da aber die Sperrm auer 
vo lle  52 Millionen cbm  aufzustauen verm ag, w ürde w en iger als die Hälfte des 
Inhalts zur W asserversorgu ng  der U m gebung ausreichen, und der R est ließe 
sich zur G ewinnung billiger elektrischer Kraft und zu anderen Z w eck en  v er
w erten. B illig w ürde nämlich das zur Zeit in jener G egend so  kostbare W asser 
w erden  können, da die Kosten des Staubeckens pro cbm  Stauinhalt, der W asser
w ert einer Talsperre, sich für de N aauw te auf den äußerst niedrigen Satz von  
nur 1.9 P fg  stellen, w ährend derselbe W ert für die deutschen Talsperren im 
Durchschnitt 20 bis 30 P fg , für die Sperre von  R on sdorf sogar v o lle  1,70 M  b e 
trägt und bei der billigsten deutschen Talsperre, der im Edertal, im m er noch 
den B etrag von  8 P fg  e rre ich t

Um nun den w irtschaftlichen W ert der Sperre von  de N aauw te v o ll zu 
erm essen, nehm e man vorsich tigerw eise  an, daß von  den vorhandenen 6500 ha 
bestem  A ckerland nur 4000 ha G etreide hervorbringen  -würden; dann ließen 
sich aus diesen 4000 ha 8000 t M ehl gew innen. D er P reis der T onne Mehl 
w ürde sich auf etw a  190 M stellen, w ährend er gegenw ärtig , w o  das Mehl 
aus Am erika eingeführt w erden  muß, ebendort 400 M  b e trä g t  W enn  also 
die V erw altung des Schutzgebietes das G etreide selbst anbauen und alsdann 
v ielleicht zu %  des heutigen P reises verkaufen w ürde, so  w ürde sie bei einem 
Ertrage von  8000 t M ehl in jedem  Jahr 880 000 M  bar verdienen, also alljähr
lich eine Summ e, die den gesam ten einmaligen Kosten der T alsperre von  de 
N aauwte beinahe g leichkom m t

D e Naauwte ist aber unter vielen  Orten nur einer, bei dem  die V erhält
nisse ganz besonders günstig liegen. A n dersw o ist es ähnlich; bei H atsam as 
z. B., wro  sich gleichfalls w eite  Flächen ausgezeichneten  A ckerlan des finden, 
ließe sich ebenso mit geringen Mitteln eine 16 m hohe Staum auer und dam it 
ein Staubecken von  vollen  16 M illionen cbm  Inhalt schaffen.

D ie w irtschaftlichen V orteile, die eine sachverständige und groß zü gige  An
lage von  Talsperren  in der so  sch w er heim gesuchten und kostspieligen  sü d w est- 
airikanischen K olonie bieten w ürde, sind so  handgreiflich, daß auch die deutsche 
Staatsregierung bereits Schritte unternom m en hat, um die bisher nur in der L u ft
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äs schw ebenden Entwürfe in die Tat umzusetzen. Zurzeit befindet sich ein R egie
rungs-Sachverständiger unterw egs, der noch einmal die Verhältnisse sow ohl in 
dieser Kolonie w ie auch in D eutsch-O stafrika studieren und alsdann endgültige 
V orsch läge machen soll. Nach seiner Rückkehr dürfte die Frage der Talsperren 
in den deutsch-afrikanischen Kolonien in Fluß kommen. Voraussichtlich w ird 

«. man als e is te  eine Sperre am Zusammenfluß des L öw en - und Fischflusses
bauen, die im Verhältnis zu den oben genannten nur klein ist, aber dennoch
immerhin den stattlichen Inhalt von  2 Millionen cbm  W asser aufweisen soll.

Naturgemäß kann aber die Anlage von Talsperren nur ein Glied, wenn 
auch ein besonders w ichtiges, in der Kette der w asserwirtschaftlichen Auf
gaben sein, die in Südw estafrika des deutschen V olkes harren. D ie Talsperren 
können ihren wohltätigen Einfluß selbstverständlich stets nur in der näheren 
Um gebung der Flußläufe entfalten, und wenn auch die Zahl der Flußläufe, in 
denen w enigstens während der niederschlagreichen Zeit des Jahres W asser 
fließt, in D eutsch-Südw est nicht gering ist, so ist doch klar, daß immer 
noch w eite Ländergebiete von  dem Vorhandensein der periodischen Flußläufe 
und der daran etw a  anzubringenden Talsperren gar keinen oder doch w enig
stens keinen unmittelbaren Nutzen haben w erden. Es bedarf daher noch an
derer Verfahren zur Erzielung einer ausgiebigen W asserbeschaffung in D eutsch- 
Südwestafrika. Da ist es nun sehr beachtensw ert, daß man an zahlreichen 
Stellen, die unter W asserm angel zu leiden haben, auf Grundwasser trifft, das 
künstliche Brunnen anzulegen gestattet

Eine rationelle W asserw irtschaft w ird  auch die Verfahren zur leichteren 
und bequem eren Hebung des Grundwassers zu verbessern  suchen. Hierfür 
kann z. B. das Vorgehen einiger kapländischer Großfarmen als Muster dienen, 
die W indm otoren  zur Hebung des W assers aus den erbohrten Brunnen be
nutzen. Ein anderer hierher gehöriger Vorschlag, der leicht zu verw irklichen 
ist und sehr beachtensw ert scheint w urde in allerneuester Zeit dem G ouverne
ment des Schutzgebietes durch den Ingenieur v . Zw ergern  unterbreitet Dieser 
will auf w eite Strecken Landes den Grundw asserspiegel in der Nähe von  
Flüssen dadurch heben, daß er an verschiedenen Stellen Lehmdämm e quer 
durch das Flußbett zieht, deren Oberkante mit dem Sand des Flußufers ab
schn eidet so daß sie nicht allzu leicht durch den Andrang des W assers 
zerstört w erden können. Von einer derartigen Stauung verspricht sich 
v. Zw ergern  ein starkes A bsickern der W asserm engen des Flusses in das Erd- 

02- reich und in das Grundw asser, dessen auffüllende W irkung sich in w eiterem
Umkreise bem erkbar machen könnte. Er empfiehlt, das von  ihm angegebene, 
leicht durchführbare Verfahren zunächst einmal am Sw akop-Fluß zu erproben.

Alle diese W e g e : die Anlage von  Talsperren, die Erschließung neuer 
Brunnen w ie  auch der Zw ergernsche V orsch lag zur Hebung des Grund-

ifldÄ W asserspiegels, sind natürlich nur da gangbar, w o  die örtlichen Verhält
nisse entsprechend günstig sind, und sie kommen in jedem Einzelfall nur einem 
räumlich beschränkten Gebiet zugute. Man darf aber ihre Bedeutung des- 

ĵ. halb ganz gew iß nicht gering einschätzen, denn jeder einzelne größere Land-
rjsj. strich, der auf die geschilderte W eise  der Volksw irtschaft im allgemeinen und

dem Ackerbau im besonderen gew onnen wird, w ird, w ie die Dinge heute in 
der südwestafrikanischen Kolonie liegen, ein w ertvolles und bem erkensw ertes
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G lied im Staatshaushalt des Schutzgebietes und v o r  allem eine Erm utigung 
sein, auf dem betretenen W eg e  fortzuschreiten.

Am erfreulichsten freilich w ürde es sein, w enn es gelänge, den Himmel 
selbst zu bew egen , daß er in den W üstengegenden des Landes seine Schleusen 
häufiger und ergiebiger als bisher öffnete. D ie Erfahrungen, die man in vielen 
anderen Ländern der subtropischen und auch der gem äßigten Zone gem acht 
hat, lehren, daß es m öglich sein muß, das gegenw ärtige Klima weiterhin zu 
verbessern  und es v or  allem in den wüstenartigen Gebieten feuchter und 
fruchtbarer zu gestalten. Ein praktischer E rfolg der in B etracht komm enden 
M aßnahm en könnte sich allerdings erst nach Jahrzehnten zeigen. Diese 
Maßnahmen bestehen in einer umfassenden Aufforstung.

D er bedeutende Einfluß, den das V orkom m en von  W äldern  oder auch nur 
größeren  Baum beständen auf die Verm ehrung der atm osphärischen N ieder
schläge ausübt, ist in seinen U rsachen und in seiner T rag w eite  w issenschaft
lich vielleicht noch nicht vö llig  klargestellt w orden . Denn so einleuchtend es 
auch ist, daß ein ausgebreiteter B aum w uchs die Schnelligkeit der Verdunstung 
w esentlich  fördern  muß, so w agt man dennoch kaum anzunehmen, daß diese 
eine Tatsache eine klim atisch w irklich  einschneidende Bedeutung haben 
könnte, und man ist versucht, noch andere D inge zur Erklärung der Natur
erscheinung mit heranzuziehen. Jedenfalls aber ist die T atsache selbst nicht 
zu bezw eifeln , und in baum armen Gebieten w irkt die Schaffung ausgedehnter 
Anpflanzungen zuw eilen  in ganz verblüffender W eise  auf das Klima ein, und 
zw ar besonders auf die N iederschlagsm enge. G erade in tropischen und in sub
tropischen G egenden hat man schon seit Jahrzehnten einen reichen Schatz an 
solchen Erfahrungen gesam m elt. In der U m gebung von  Kairo, in O berägypten, 
in Algerien (K onstantine), in Palästina (am  Bach K idron), in Südindien, in 
m ehreren Teilen Australiens, auf A scension , auf St. H elena, auf M auritius, in 
Südafrika hat man unabhängig voneinander die B eobachtung gem acht, daß 
die Aufforstung einiger Teile  des Landes günstig auf die M enge und Häufig
keit der niedergehenden R egen  einw irkte. Am  erstaunlichsten sind die Er
fahrungen w ohl auf Mauritius. Hier hatte man früher unter allzu großer Nässe 
zu leiden und entschloß sich deshalb zu um fangreicheren Entwaldungen. Der 
gew ünschte E rfolg trat auch ein, aber gleich  so vollständig, daß man nunmehr 
über zu große Dürre zu klagen hatte. Darauf schritt man zu W iederauf
forstungen bescheideneren  Um fanges, mit dem E rfolg, daß man längere Zeit 
später gerade die richtige M enge von  N iederschlägen erh ie lt

Auch in den Hauptkulturstaaten hat man vielfach  eine W irkung der fort
schreitenden Entwaldung auf das Klima in dem Sinne zu bem erken geglaubt, 
daß die N iederschläge geringer wurden und daß der W asserstand der Flüsse, 
Seen usw. sank. Es kann hier nicht erörtert w erden , inw iew eit diese B e
trachtungen auf Tatsachen beruhen; jedenfalls hat man in zahlreichen Ländern 
planmäßig Aufforstungen vorgenom m en, zum Teil in der ausgesprochenen A b 
sicht, der verm eintlichen oder w irklichen Austrocknung Einhalt zu tun; so in 
der S ch w eiz  schon in den zw anziger Jahren des 19. Jahrhunderts, in Süd
rußland unter Nikolaus I, in den sechziger und siebziger Jahren in den V er
einigten Staaten, in Italien, Südfrankreich, Ö sterreich usw . Auch das preußische 
Abgeordnetenhaus hat sich 1875 mit dieser Frage beschäftig t; die F olge w ar 
das G esetz über die Schutzw aldungen von  1875.
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Die Summe aller dieser Erfahrungen drängt zu der Erkenntnis, daß auch 
in Südwestafrika von einer planmäßigen Aufforstung eine w esentliche V er
besserung des Klimas in den Gebieten, die unter der Dürre zu leiden haben, 
müßte erw artet w erden können. Man w ird vielleicht erwidern, daß die V er
suche zur Aufforstung in so ausgesprochen wüstenartigen Trockengebieten 
aller Voraussicht nach fehlschlagen müßten. Aber ganz abgesehen davon, 
daß die künstliche Erschließung neuer W asseradern hier und da die Schaffung 
von  Baumpflanzungen, w enigstens kleineren Umfanges, entschieden begünstigen 
und beträchtlich erleichtert w ird, sind auch die Erfahrungen, die man in an
deren wüstenartigen Gebieten mit der künstlichen Bew aldung und ihren W ir
kungen auf das Klima gem acht hat, unbedingt erfolgversprechend, so in ge
wissen Teilen Ä gyptens und vor allem in der öden Karru Britisch-Südafrikas, 
die an sich klimatisch unbedingt noch ungünstiger gestellt ist als die 
in Betracht komm enden Teile von  D eutsch -S üdw est

D er vorstehende Ü berblick über die verschiedenen M öglichkeiten, die süd
afrikanische Kolonie Deutschland durch reichlichere Zuführung des heute noch 
so kostbaren und seltenen W assers wirtschaftlich und damit auch kulturell zu 
heben, zeigt in jedem  Fall —  man m ag im einzelnen über die V orschläge 
denken, w ie man w ill — , daß es auf die eine oder andere W eise  m öglich sein 
muß und m öglich sein w ird, die deutsch-afrikanische „S andw üste“  mindestens 
zu einem nicht kleinen Teil in blühendes Kulturland zu verw andeln. Nach dem 
schw eren und blutigen Kriege w ird daselbst nunmehr die segensvolle Arbeit 
der V olksw irte und Ingenieure einsetzen können, und eine neue Bestätigung 
m ag dann Jonathan Sw ifts schönes W ort erfahren: „D er Mann, w elcher be
wirkt, daß da zw ei Ähren w achsen, w o  vorher nur eine gediehe'n ist, hat seinem 
Vaterlande mehr genützt als ein Feldherr, der hundert Schlachten ge
wonnen h at!“

BEWERTUNG 
VON LAGERBESTÄNDEN ZU DURCHSCHNITTSPREISEN.
Von C. M. LEWIN, Berlin, beratender Ingenieur für FabriK-Organisation.

Die Frage, ob eine Bew ertung zu Durchschnittspreisen richtig und wann 
sie statthaft ist, entsteht, wenn es sich nach erfolgter Aufnahme der 
Lagerbestände darum handelt, gleichartige, aus Lieferungen verschiedener 
Fabriken stammende Vorräte, die bei der Lagerung, Ausgabe und Aufnahme 
der M aterialien verm engt und durcheinandergeworfen w orden  sind, den ge
setzlichen Vorschriften entsprechend1) zu bew erten, in denjenigen Fällen, w o  
die B ew ertung der W aren nicht genau an Hand von Belegen, w ie Einkauf
rechnungen u. a., erfolgen kann.

Die Durchschnittspreise w erden unter Zuhilfenahme der Lagerbücher w ie 
folgt gebildet.2)

*) HGB § 261 Abs. 1: V o r s c h r i f t e n  f ü r  A u f s t e l l u n g  d e r  
B i l a n z .  W aren, die einen B örsen- oder M arktpreis haben, dürfen höchstens 
zu dem B örsen- oder M arktpreis des Zeitpunktes, für w elchen die Bilanz auf
gestellt w ird, sofern dieser Preis jedoch den Anschaffungspreis übersteigt, höch
stens zu dem letzteren angesetzt w erden.

2) Hierbei ist eine im nachfolgenden skizzierte Form der Lagerbücher ge-
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Die bei Beginn des G eschäftsjahres übernom m enen Bestände erscheinen 
auf den einzelnen Konten vorgetragen , und es w ird  angenom m en, daß diese 
Posten noch auf Grund der Einkaufrechnungen, also zum Anschaffungspreis, 
richtig bew ertet w erden  konnten. A lle Ausgänge erscheinen nun im L ager
buch so lange zu dem selben W erte  berechnet, b is durch Einkauf ein neuer Zu
gang stattfindet; aus dem zum Zeitpunkt des Eintreffens der neuen W a re  noch 
vorhandenen Bestände und der neuen Sendung w ird  —  da ja m eist Preis
schw ankungen, daher auch andere Preisansätze unverm eidlich  sind —  nach 
den R egeln  der Durchschnittsrechnung der neue P reis berechnet, zu w elchem  
nunmehr alle Ausgänge zu bew erten  sind. S o oft durch neue Zugänge, deren 
Preis nicht mit dem letztangesetzten übereinstimm t, der Bestand verm ehrt 
w ird , muß eine neue D urchschnittsberechnung zw e ck s  Preiserm ittlung für die 
B ew ertung der A bgänge vorgenom m en w erden .

Im nachfolgenden sind nun zw e i Fälle betrachtet, die für die ob ige  Frage 
v on  Bedeutung sind: die M aterialpreise w eisen

a) eine Neigung zum Steigen auf oder
b )  eine solche zum Fallen.

N achstehendes Form ular stellt eine Seite des L agerbu ch es dar, w ie  es 
allen Anforderungen einer Lagerbuchführung entsprechend in der P rax is viel
fach verw en d et w ird.

a ) s t e i g e n d e  P r e i s e .
Eingang. Quadrateisen. Ausgang.

Es
'S
Q

Gewichte 
in kg

Preis 
für 

100 kg 
■M

Betrag
M D

at
um Aus-

gabe-
beleg

Gewichte 
in kg

Preis 
für 100 kg 

M
Betrag

M
Summe

M

1906 1906 ----- d
1./L 5000 — 16 — 800 - 5/1- Bon Nr. 75 500 - 16 - 80 —

27./I. 148 800 9 128 —

2 ./in. 435 700 — m 112 — 320 —

8./in. 3000 — 20 - 600 — 5./TV. 760 2000 1000 — 18 — 180 —
7 /IV. . 854 1000 — 180 —
5./XI. „ 1264 2000 — „ 360 - 720 —

17./X1. 4000 — 21 — 840 - ¡28./XL p 1670 4000 500 — 20 — 100 -
14 /XII , 1982 1500 - „ 300 — 400 —

12000 — 2240 — 8000 _ 1440 __
-  8000 - 1440 -

4000 - 20 800 -

D ie Berechnung der D urchschnittspreise gesch ieht folgenderm aßen:
V on den vorhandenen 5000 kg w urden  v o r  Eintreffen des nächsten Zu

ganges am 8. III. auf 3 B ons zusam men 2000 kg ausgegeben , so daß vom  alten 
V orrat noch 3000 kg zu M  16,— übrig sind; hierzu kom m t als neuer Zugang 
die gleiche M enge von  3000 kg, w elch e  aber zu höherem  Einkaufpreise be
schafft w orden  ist (zu  M 20,— ). Es ergibt sich ein Durchschnittspreis von  
M 18,—  für 100 kg aus folgender Rechnung (linksstehend):
3000 kg zu 1 6 ,-  M. 480,— 2000 kg zu 18,— M. 360,—
3000 kg zu 2 0 ,-  M- 600,— 4000 kg zu 21,—  M. 8 4 0 ,-
6000 kg M. 1080.— =  %  M. 1 8 ,- . 6000 kg M. 1200,— - <y0 M. 20,—.

dacht, die sow oh l M engen, w ie  P reise enthält und w o  die B ew ertung auch
auf den zur A usgabe von  M aterial berechtigenden A usgabebon  durchgeführt 
w erden  muß, die einen B eleg für die Nachkalkulation bilden.
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Die rechtsstehende Rechnung gibt in analoger W eise  den nächsten 
D urchschnittsw ert

Bei Inventuraufnahme w ird, wenn w ir von  kleinen, beim  W ägen entstehen
den unverm eidlichen Abw eichungen absehen, durch A bw ägen des vorrätigen 
Quadrateisens festgestellt daß rund 4000 kg vorhanden sind; bei richtiger 
Lagerbuchführung müssen die Bücher, die zum V ergleich der Richtigkeit der 
erfolgten Aufnahme herangezogen w erden, dieselbe Zahl aufweisen. Der Preis
ansatz w ird, w ie  zuletzt b erech n et mit M 2Q,—  angenommen.

D er so erm ittelte Durchschnittspreis deckt sich nun nicht mit dem Ein
kaufpreis; denn da die älteren Bestände in der R egel zuerst ausge
geben w erden, ist der Inventurbestand identisch mit dem zuletzt gekauften 
Material, w elches aber mit M 21,— , also mit M f,—  für 100 kg teurer bezahlt 
w orden  is t  als der Preisansatz laut Inventurbewertung beträgt. Es erscheint 
daher der Posten von  4000 kg  zu 20,—  mit M 800,—

statt zu 21,,— „  „  840,— ,
daher um M 40,—  niedriger bew ertet, als 

gesetzlich  zulässig w äre. Es liegt in dieser vorsichtigen B ew ertung der V or
räte eine stille R eserve, w elche, die Ergebnisse des abgelaufenen Jahres 
schm älernd, dem nächsten Jahre zugute kommt. V orausgesetzt w ird  hier
bei, daß die Eisenpreise auch im neuen Jahre eine Neigung zum Steigen auf- 
w eisen und der M arktpreis am 31. XII. 1906 M 21,—  beträgt.

Daß sich die Trennung von  Eisensorten, die aus verschiedenen Eingängen 
herrühren, in der Praxis der L agerverw altung nur schw er durchführen läßt, 
ist klar; immerhin w äre ja eine solche Trennung auch genau erreichbar, wenn 
aus irgendw elchem  Grunde besonderer W ert darauf gelegt w erden sollte. Da 
es aber im allgemeinen bei Ausgabe des Materials ganz ohne Bedeutung ist, 
ob das auszugebende M aterial aus einer bestimmten Lieferung herrührt, die 
W erkstatt vielm ehr nur eine vorgeschriebene M enge Material, z. B. Quadrat
eisen, verlangt, hätte eine solche Trennung keinen Zw eck .

Es w ird daher auch folgendes Verfahren der Lagerbuchführung an
gew endet :

Eingang. Quadrateisen. Ausgang.

s
3
«
Q

Gewicht 
in kg

Preis 
für 

100 kg 
M

Betrag
m D

at
um Ausgabe

beleg
Gewicht 
in kg

Preis 
für 

100 kg 
M

Betrag
M

1906 1906
4./L 5000 _ 16 — 800 5/1. Bon Nr. 75 500 — 16 — 80

8./III 3000 - 20 - 600 27./I. . 148 800 - 128 -

17. XII. 4000 - 21 — 840 2./III. „ 435 700 - n 112
5./IV. „ 760 1000 - „ 160
7./VI „ 854 1000 - „ 160 _
5 /IX. „ 1264* 4000 1000 - 160 _

1000 - 20 — 200 _
13/X. , 1763 1300 — . 260 _

4 /XII. „ 3416 700 - . 140 -

12000 - 2240 8000 _ 1400 _
— 8000 - 1400

4000 - 21 - 840

*) Beleg 1264 lautet im Original auf kg 2000, welche der Lagerbuchhalter in 2 Posten zu je 1000 kg 
trennen muß.
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D ieses Verfahren gibt stets den richtigen, dem Einkaufpreis entsprechenden 
W ert der vorhandenen Bestände an. Dabei muß h ervorgehoben  w erden , daß 
es für die B ew ertung ganz gleichgültig ist, ob das vorhandene Quadrateisen 
mit dem zuletzt gesandten identisch, oder ob bei M aterialausgabe schon 
ein Teil der letzten Sendung in die W erkstätten gew andert ist. Es erfordert 
diese Buchungsart indes viel Sorgfalt und Aufm erksam keit, w eil stets nach
gesehen w erden muß, ob das aus einer Sendung stam m ende M aterial zur 
D eckung der auf Grund des letzten A u sgabebeleges angeforderten M enge 
noch ausreicht oder nicht. Man verg leiche z. B. B eleg 1264, w o  von  der ersten 
Sendung nur noch 1000 kg übrig w aren, aber 2000 kg angefordert wurden, 
sodaß eine Teilung vorgenom m en w erden  mußte. W äre  z. B. der letzte B eleg 
der Bon Nr. 1763 gewiesen, so w ä re  bei Inventuraufnahm e folgende Auf
stellung zu m achen:

M 140,—  
„  840,—

restliche 700 kg von zw eiter Sendung zu M 20,—  für 100 kg 
ganze dritte Sendung 4000 kg zu M  21,—  =

b) f a l l e n d e  P r e i s  e.1)

Eingang. Quadrateisen.

in Summe M 980,—

Ausgang.

Gewicht 
in kg

M
Lieferer

Betrag
M D

at
um Aus

gab e- 
beleg

Gewicht 
in kg Pr

ei
s 

3 
fü

r

u

8 Betrag
M

17./I, Nr. 168 1000 16 160
25./II. 419 800 128 —

7./III. „ 874 200 „ 32 -
22./1V. 980 2000 600 15 - 90 —

3./V. 1071 1000 150 -

2./VI 1392 700 105 —

5 /VIII „ 1617 900 „ 135 —
4./IX „ 1793 800 120 —

21./XI. 2116 40001500 14 — 210 —

14. XII. • 2492 500 » 70 —

8000

Summe
M

1906
1-/1

15 /IV.

17./X1.

5000

3000

4000

16

14

13 50

Inventurbestand 
Georg v. Cölln, 

Hannover 
Fakt. Nr. 4726

Georg v. Cölln lt. 
Fakt. Nr. 716

Georg v. Cölln lt. 
Fakt Nr. 2901

800

420

540

320

600

280

12000
8000

4000 14

1760
1200

1200

560

Anmerkung (Berechnung ebenso wie im Falle a). 
3000 kg zu 16,— M 480,—
3000 kg zu 1 4 ,-  M 420,—

6000 kg M 900,—
%  M 15,— im Durchschnitt

2000 kg zu 15,— M 300,—
4000 kg zu 13,50 M 540,—

6000 kg M 840,—
%  M 14,— im Durchschnitt

Auch hier deckt sich, der Natur des D urchschnittspreises gem äß, der W ert
ansatz M 14,—  nicht mit dem Einkaufpreise M 13,50; auch hier w ird  ange
nommen, daß letzter Einkauf- und M arktpreis gleichhoch  ist. Es hat die H öher-

Q Das hier verw endete  Form ular zeigt abw eichend vom  früher darge
stellten eine Spalte mehr, in w elch er L ieferer und Rechnungsnum m er ersichtlich 
gem acht w erden, w as den Vorteil der leichten und raschen K ontrolle aller Zu
gänge und ihrer Preisansätze mit sich bringt.
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bew ertung von M — ,50 für 100 kg, bei einem Bestand von  4000 kg eine W ert
erhöhung von  M 20,—  zur Folge, die eine Vergrößerung des G ew innes des letzten 
Jahres darstellen. Derartige, nicht aus den Betriebsergebnissen des laufenden 
Jahres stammende Gewinnposten können bei größerem  Umfange der Bestände 
und der Preisschwankungen eine w esentliche Verschiebung des w irklichen, aus 
dem Betrieb stammenden Fabrikationsgewinnes veranlassen. Die Durch
schnittsbewertung führt dann eine Trübung der Gewinnberechnung w ie  der 
Bilanz herbei und darf daher bei B ew ertung von  Inventurbeständen keine An
wendung finden. Denn nach den einleitend angeführten Bestimmungen des 
§ 261 Abs. 1 HGB darf als oberste Grenze der Bew ertung nur der 
Anschaffungs-(E inkauf-)preis angesetzt w erden ; die Lagerbuchführung 
sollte daher stets so eingerichtet w erden, daß aus den Lagerbüchern der An
schaffungspreis ohne w eiteres ersichtlich ist.

Die richtige Art der Führung des Lagerbuches bietet folgendes B ild:

Eingang. Quadrateisen. Ausgang.

D
at

um Gewicht 
in kg Pr

eis
 

1 
3 

für
 

1
1 

100
 

kg
i|

Lieferer Betrag
M D

at
um Aus

gabe
beleg

Gewicht 
in kg Pr

ei
s 

3 
fü

r 
100

 
kg Betrag

m
Summe

M

1906
1-/I- 1 5000

i t
* 16 -

Inventurbestand 
Georg v. Cölln 
Fakt. Nr. 4726

800 - 17,1 Nr. 168 1000 16 - 160 -

15./IV. 3000 14 — ,  716 420 — 25/11. „ 319 800 128 -

17. /XI. 4000 13 50 ,  .  2901 540 7./III.
22-/IV.

3./V.
2./IV

* 874 
„ 980 
„ 1071 
„ 1392

200
600

1000
700

4300

■
32
96

160
112
112

-

800

5./VIII „ 1617* i 700 
1 200

16
14

— 28 -

4./IX. „ 1793 800 „ 112 —
21./XI. „ 2116 1500 „ 210 —

14/XIi. „ 2492 500 n 70 420 —
12000 1760 8000 1220 —

8000 1220
4000 13 50 540 -

*) Beleg Nr. 1617 lautet im Original auf 900 kg, welche der Lagerbuchhalter in 2 Posten 
teilen muß.

Dieses Verfahren der Lagerbuchführung w eist stets genaue, der W irklich 
keit entsprechende Ergebnisse auf, erfordert aber größere Aufm erksamkeit bei 
der Führung, w eil in einzelnen Fällen Teilungen notw endig w erden (B eleg 
Nr. 1617).

Aus beiden Beispielen läßt sich der Schluß ziehen:
Bei steigenden Einkaufpreisen ergibt die Durchschnittsberechnung eine 

niedrigere B ew ertung der Bestände, daher eine Schmälerung des Gew inn
ergebnisses des letzten Geschäftsjahres. Bei sinkenden Einkaufpreisen tritt 
die umgekehrte Erscheinung auf: die Bestände erscheinen höher bew ertet, 
als den tatsächlichen Einkaufpreisen entsprechen würde, und diese H öher
bew ertung bildet einen Teil des Reingew innes des abgelaufenen Jahres.

Es könnte demnach ein Jahr, w elches keinen Reingewinn aus dem Betriebs-
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ergebnis (Fabrikation) abgew orfen  hat, dennoch einen buchm äßigen G ew inn auf
w eisen, der in der H öherbew ertung der M aterialbestände infolge B ew ertung 
zu Durchschnittspreisen seine Erklärung findet Bei großen Beständen an 
Rohm aterialien, insbesondere bei edleren M etallen (Kupfer, M essing, Zinn u sw .), 
die größeren  Preisschw ankungen unterw orfen sind, kann der bei B ew ertung 
zu Durchschnittspreisen entstehende Unterschied einen erheblichen Betrag 
ausm achen; führt ein so  zustande gekom m ener U berschuß zur G ew innver
teilung, so erkennt man ohne w eiteres die Unzulässigkeit des Verfahrens der 
B ew ertung von  Beständen zu Durchschnittspreisen.

Da nun das G esetz für W aren, die nicht dauernd zum G eschäftsbetrieb 
der G esellschaft gehören1) —  w orunter alle zur Fabrikation zu benutzenden 
M aterialien einbegriffen sind — , eine H öchstgrenze festgesetzt hat, w elche 
dem  M arktpreis des B ilanztages b ezw . dem  Anschaffungspreis entsprechen 
soll, so liegt in der B ew ertung zu D urchschnittspreisen bei fallenden 
Preisen die schw ere Gefahr, daß die B ew ertung nach dem Ansatz des Lager
buches, w ie  das vorstehende Beispiel gezeigt hat, höher als der Einkauf- 
M arktpreis ist.

D ie Lagerbuchführung mit B ew ertung zu Durchschnittspreisen ist daher 
durchw eg als gesetzlich  unstatthaft zu verm eiden ; w enn  sie in B etrieben mit 
geringerem  M aterialverbrauch noch  w eiter beibehalten w ird , muß bei Be
w ertung der Inventurbestände streng darauf geachtet w erden , daß statt des 
Durchschnittspreises bei fallenden M arktpreisen nur der Einkauf-M arktpreis 
des B ilanztages in Ansatz k om m t

Im vorstehenden Beispiel ist vorausgesetzt, daß die Lieferungen frei Fabrik 
erfolgen , und daß der für Abladen und Transport in die Lagerräum e nötige 
Lohnaufw and als U nkosten betrachtet w ird  und daher w eiter keine 
B erücksichtigung zu finden braucht. In vielen  Fällen w erden  alle für Fracht 
und Transport der Rohm aterialien notw endigen  Aufw endungen an Löhnen und 
sonstigen A usgaben für diesen T itel in Form  eines prozentuellen Zuschlages2) 
auf das M aterial geschlagen, und die B ew ertung im L agerbuch  erfo lgt im Ein- 
und A usgang mit diesen um Fracht- und Transportkosten  erhöhten Zahlen. 
Es ist dann bei K ontrolle der Inventuraufnahm e und ihrer Ausrechnung außer 
der Prüfung der Preisansätze noch  zu untersuchen, ob  die Höhe dieses 
K ostenzuschlags auf das Rohm aterial sich m it den w irk lich  hierfür gemachten 
Auslagen d e ck t  Eine überschlägige, nach Zusam m enstellung aller Eingänge 
und aller Transportauslagen aufgem achte R echnung gibt einen Anhalt für die 
R ichtigkeit der B em essung des prozentuellen Zuschlages und schafft im Falle 
eines abw eichenden R echnungsergebnisses die M öglichkeit einer Berichtigung.

U Es sind dies also V eräußerungsgegenstände, zum U nterschied von  den 
Betriebsgegenständen, für die HGB. § 261, Abs. 3 B ew ertungsvorschriften  ent
hält. Nach Sim on Bilanzen § 86: zählen zu V eräußerungsgegenständen: „D ie  zur 
Fabrikation zu benutzenden M aterialien, die H alb- und G anzfabrikate. Un
erheblich für die Veräußerungsbestim m ung ist es, ob  die W aren  in ihrem 
augenblicklichen Zustand oder erst nach einer B e - oder V erarbeitung v e r 
äußert w erden  sollen .“

2) D erselbe erfolgt entw eder auf je 100 kg  oder auf je 100 M ark b e - 
erfolgt.
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ARBEITERFÜRSORGE 
DER UNITED STATES STEEL CORPORATION.

Von Diplom-Ingenieur HANS J. REMAH, Pittsburg.

Die Vereinigten Staaten sind in ganz besonderem  Maße das Land der 
Selbsthülfe. Deutsche Errungenschaften w ie  die Sozialversicherung würden 
sich hier sehr schw er durchführen lassen, w eil dies dem Am erikaner zu sehr 
nach Bevorm undung schm ecken w ürde und er dadurch seine Fähigkeit, seine 
eigenen G eschäfte selbst zu besorgen, in Zw eifel gesetzt sehen w ürde. Auch 
Pensionseinrichtungen sind hier bei privaten Unternehmungen aus demselben 
Grunde recht unbekannt. Der amerikanische Arbeiter w ürde sich sagen, daß 
die zur Pensionierung gebrauchten Gelder doch im Grunde von seinem Lohn 
abgezogen  w orden  sei, und er w ürde es als eine Zurücksetzung ansehen, wenn 
sich ein andrer so ohne w eiteres ein Verfügungsrecht über einen Teil des von 
ihm verdienten Geldes zu irgend w elchem  Z w eck  anmaßen würde. Er würde 
das als eine offenbare U ngerechtigkeit ansehen und andernteils auch nur in 
dem Schatten einer zugedachten W ohltat eine Beleidigung und eine V er
kennung der Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen, finden.

Für einen Mann vom  selbstbewußten Schlage des amerikanischen Arbeiters 
müssen alle Fürsorgebestrebungen von  vornherein von  dem Mäntelchen der 
W ohltätigkeit entkleidet und auf eine reine Geschäftsgrundlage gestellt w erden. 
Und in der T at sind doch auch die in Deutschland üblichen Pensions- und 
Alterversorgungs-Einrichtungen der großen Industrie in erster Linie aus G e
schäftsrücksichten eingeführt. Mit ihrer Hilfe w ill man die Arbeiter an die 
Fabrik fesseln und sich so einen eingelebten, eingearbeiteten und interessierten 
Arbeiterstam m  sichern, ohne den nun einmal geordnete Betriebe, aus denen 
gute Erzeugnisse hervorgehen sollen, unm öglich sind. Jeder neue Arbeiter stellt 
anfänglich einen Verlust dar, bis er sich an seine neue Um gebung gewöhnt, 
sow ie  Handgriffe gelernt, sich also eingearbeitet hat. Und je zuverlässiger und 
eingearbeiteter der Arbeiter, je größer der Arbeiterstamm  ist, desto billiger 
und besser muß die Erzeugung w erden. Das beste Mittel, einen Arbeiter 
diesem Arbeiterstam m  einzuverleiben, ist die Aussicht auf einen erleichterten, 
vielleicht gar sorgenfreien Lebensabend, die von seinem Verbleiben in der
selben Fabrik abhängig ist und ihn damit z. B. auch zum Streik unbrauchbar 
macht, da er etw as dabei zu verlieren hat.

D ieses B estreben , den Arbeiter an die Scholle zu fesseln, besteht in 
Am erika noch mehr als in Deutschland; denn Freizügigkeit ist hier mehr an der 
Tagesordnung als dort und der Ü bergang von  einem Beruf zu einem ändern 
durchaus alltäglich. Und während das Ziel in Am erika dasselbe ist w ie  in 
Europa, können die W eg e  zu diesem Ziele nicht die gleichen sein. Denn nach 
der L age der D inge verbietet sich von vornherein alles, w as als W ohltätigkeit 
ausgelegt w erden könnte.

Im großen und ganzen ist man auf das Prinzip der Gewinnbeteiligung 
in einer oder der anderen Form  verfallen. Je größer eine Industrie 
oder eine Gesellschaft ist, desto schw ieriger muß es sein, solche B e
stimmungen zu treffen, daß alle Angestellten, unabhängig von  Gehalt, Stellung 
und Fähigkeiten, die gleichen Aussichten haben und sich auf gleichen Fuß mit
einander gestellt sehen.
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Als die United States Steel Corporation  gegründet w urde, tauchte auch 
sofort die Frage auf: W ie  interessieren w ir unsere Angestellten am E rfolge der 
G esellschaft? Eine w ichtige Frage für einen Verband, der heute für 1700 M illio
nen Dollars Aktien ausgegeben hat und an 200 000 Angestellte hat, einen V er
band, der zur Zeit der Gründung 1902 aus den verschiedenartigsten  Elementen 
zusam m engesetzt und zu einem durchschlagenden E rfolg auf das interessierte 
Ineinanderarbeiten dieser Elem ente angew iesen  w ar. Der Finanzausschuß des 
V erbandes einigte sich auf einen Plan, der sich als vollständig erfolgreich  be
währt hat. G eorge W . Perkins, der Sozius des bekannten N ew york er Bankiers 
M organ, entw arf die im folgenden besprochenen Bestim m ungen, die nun auf 
eine W irksam keit von  5 Jahren zurückblicken können, und die in ihrem Erfolg 
ein kennzeichnendes Beispiel am erikanischer A rbeiterfürsorge bilden und ein 
helles L icht auf die Beziehungen zw ischen  Angestellten und der Gesellschaft 
und deren Aktienbesitzern w erfen. Als A rbeiter sind hier alle Angestellten 
der C orporation  betrachtet, vom  Präsident bis zum Fensterreiniger, und nur auf 
dem Boden dieser vollständigen G leichstellung konnte, w ie  Perkins in „A pple- 
tons M agazine“  auseinandersetzt, der Angestellte für das Gedeihen der C orp o
ration interessiert w erden.

A ls seinerzeit die United States Steel C orporation  ins Leben  trat, eine 
O rganisation, die sov ie l Eisen und Stahl erzeugt w ie  Deutschland, w ar damit 
aus Privateigentum  eine A ktiengesellschaft gem acht w ord en  (z. B. ist die Car
negie Steel C om pany jetzt ein Glied der C orporation ). Damit entstand die Frage: 
Kann eine so ungeheure Organisation erfolgreich  von  Leuten betrieben  werden, 
die an sie nur durch das Interesse eines festen Gehalts gebunden sind? Man 
sah natürlich, daß ein Eigentüm er mehr Interesse an seinem  Eigentum haben 
muß als ein bezahlter Angestellter, und daß man die Angestellten der C orp o
ration in irgend einer W eise  am B etriebsgew inn beteiligen m üsse, lag danach 
auf der Hand. S o kam man denn dazu, den Angestellten die Gelegenheit zu 
geben, unter besonders vorteilhaften Bedingungen M iteigentüm er der G esell
schaft zu w erden , oder, um es anders auszudrücken, zu besonders günstigen 
Bedingungen unter bestim mten Voraussetzungen Aktien der C orporation  zu 
kaufen. D ieser Plan w ar als Anziehungspunkt für a l l e  Angestellten der 
C orporation  gedacht. Ein besonderes Anerbieten sollte noch den O fficers der 
G esellschaft gem acht w erden, da es augenscheinlich w ich tiger ist, Angestellte 
in verantw ortlichen Stellungen an sich zu fesseln als solche in unverantw ort
lichen. Und im D ezem ber 1902 w urde folgender aus 2 Teilen  bestehender 
Plan ins Leben gerufen.

Teil I w ar nur für die O fficers der G esellschaft bestim mt. 1902 w ar ein 
Reingew inn von  75 000 000 $ erforderlich, um die D ividenden der Corporation  
auszuzahlen. Man beschloß, daß, falls 1903 der R eingew inn zw ischen  80 und 
90 Millionen betragen w ürde, davon  1 vH  oder zum mindesten 800 000 $ bei
seite gelegt w erden  sollten ; bei einem R eingew inn von  90 bis 100 Mill. $ sollten 
es 1,2 vH  sein und so  w eiter in ansteigendem  M aße, bis bei einem  R eingew inn 
von  150 bis 160 Mill. $ 2 %  vH  oder 3 500 000 $ zurückgelegt w erden  sollten. 
D ie Hälfte dieser beiseite gelegten  Sum m e sollte an die O fficers der G esell
schaft in bar verteilt w erden, und zw ar sofort, die andere Hälfte für sie in Form  
von  preferred Stocks (V orzugsaktien, mit 7 vH  verzinslich ) zurückgehalten 
w erden.
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Falls der Angestellte in verantw ortlicher Stellung (M anager, Superintendent, 
C hief Engineer usw .) 5 Jahre bei der C orporation blieb, sollten die beiseite 
gelegten  Aktien ihm zur freien Verfügung überlassen w erden. Falls er stürbe 
oder im Dienste der Gesellschaft arbeitsunfähig w ürde, sollten die Aktien 
seinen Hinterbliebenen ausgeliefert w erden. Die Zinsen dieser Aktien konnte 
er erheben, solange er bei der Gesellschaft blieb, auch kürzere Zeit als 5 Jahre. 
W enn er aber die Gesellschaft verließ, sollte sein Anteil an den Aktien an die 
ändern Officers verteilt w erden, die 5 Jahre bei der Gesellschaft blieben.

Durch diese M aßregeln sollte natürlich der Angestellte veranlaßt werden, 
im Dienst der G esellschaft zu bleiben, um nicht seinen Anteil zu verlieren. So 
hat man sich in der Tat einen festen und interessierten Beamtenstamm ge
sichert. Unter den genannten Bedingungen erhielten die Officers der C orpo
ration 1903 über 1 250 000 $, 1904 dieselbe Summe, 1905 1 800 000, 1906
3 300 000 und 1907 etw a 3 %  Mill. $.

Teil II des Anerbietens sollte für alle Angestellten der Gesellschaft gelten 
und ihnen erm öglichen, Vorzugsaktien günstig zu kaufen. Diese Angestellten 
w urde in 6 Klassen eingeteilt:

Klasse A : Gehalt 20 000 $ im Jahr und mehr
„  B : „  10 000 bis 20 000 $
„  C : „  5 0 0 0 ,, 10 000 $
„  D : „  2 5 0 0 ,, 5 000 $
„  E : „  8 0 0 ,,  2 500 $
„  F : „  w eniger als 800 $.

Die C orporation bot im Januar 1903 diesen Angestellten Aktien zu 82,50 $ 
^as Stück an, etwas niedriger als der dam alige Kurs. Klasse A durfte davon
für 5 vH  des Gehalts zeichnen, B für 8 vH, C für 10 vH, D für 12 vH, E für
15 vH, F für 20 vH. Die Abzahlungen sollten in monatlichen Raten stattfinden 
und nicht mehr als 25 vH des Gehalts betragen. Doch mußten die Aktien spä
testens in 3 Jahren eingezahlt sein. D ie Aktie b ezog  7 vH  D ividende vom  Augen
b lick  der ersten Ratenzahlungen, für ausständige Zahlungen w aren davon an die 
G esellschaft 5 vH zu entrichten. Sobald dieA ktie vollständig bezahlt w ar, wurde 
s ie  Eigentum des Anteilzeichners, und er konnte sie verkaufen. Um ihn aber zu 
veranlassen, die Aktie zu behalten und gleichzeitig mindestens 5 Jahre bei der 
C orporation  zu bleiben, sollte er am Anfang jeden Jahres für jede Aktie eine 
Sondervergütung von  5 $ erhalten, falls er noch im Dienst der Gesellschaft 
Stände, und das durch 5 Jahre hindurch, ob die Aktie vollständig bezahlt war 
od er  nicht.

Es betrug also beispielsw eise der Erw erbspreis der Aktie 82,50 $. 
Falls der Angestellte 5 Jahre hindurch bei der Gesellschaft blieb und während 
dieser Zeit seine Aktie behielt, w ürde sie ihm nach Verlauf dieser Zeit nur
57,50 $ gekostet haben. Außerdem hätte er eine beträchtliche Summe aus dem 
U nterschied zw ischen der ihm gezahlten D ividende von  7 vH  und dem von 
ihm für die rückständige Einzahlung gezahlten 5 vH erhalten.

D iese von  dem Angestellten an die Gesellschaft gezahlten 5 vH 
sollten  gesam m elt und nach 5 Jahren an diejenigen Angestellten verteilt 
w erden , die während dieser Zeit bei der Gesellschaft geblieben w ären und 
von  ihr Aktien gekauft hätten.
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Falls jem and nach einigen Zahlungen die Aktie nicht zu Ende zahlen w ollte , 
sollte er das eingezahlte Geld mit 5 vH  verzinst zurückerhalten.

D ieses A ngebot sieht auf den ersten B lick  sehr v erw ick elt aus, w ohl 
w eil es so v ie le  neue Züge enthält. In W irklichkeit ist es aber recht einfach, 
hat in den fünf Jahren seines Bestehens glatt und erfolgreich  gearbeitet 
und sich sehr beliebt gem a ch t Denn es verbürgt eine sichere Kapitalanlage 
bei hohen Zinsen und veranlaßt v ie le  Leute, von  vornherein  einen bestim mten 
Prozentsatz des Gehaltes zu sparen, w a s der leichtlebige Am erikaner durch
schnittlich nicht unbedingt tut.

W ie  Perkins in seinem lesensw erten  A uisatz ausführt, bew irkt die 
Sondervergütung von  5 $  für die Aktie fo lgendes:

1. D a sie die Aktie so billig m acht (bei einem  Einkaufpreis von  82,50 $  
hat der A ngestellte 12 $ Zinsen im Jahr), reizt sie zum Ankauf von  Aktien an ;

2. sie veranlaßt den Mann, fünf Jahre bei der G esellschaft zu b leiben ;
3. sie m acht den Ankauf von  Aktien tatsächlich gefahrlos, da selbst in 

Zeiten stärksten N iederganges der Kurs nicht unter 57,50 $ fallen w ürde. (In 
den außerordentlich schlechten Zeiten, w ie  w ir sie heute haben, stehen die 
Aktien etw a  auf 90.) Außerdem  garantiert die C orporation , daß nach Ablauf 
von  5 Jahren die Aktie m indestens ebenso v ie l w ert ist, als w enn sie dann ge
kauft w ürde.

Die 1903 gem achten Erfahrungen mit dem neuen „P rofit sharing System“  
hatten solchen Erfolg, daß es fest eingeführt w urde. Im Januar 1903 kauften 
27 000 Angestellte 49 000 Aktien zum Preis von  82,50 $. Infolge des G eschäfts
niederganges 1903 gaben 12 000 Mann ihre Aktien in jenem  Jahr zurück. 1904 
traten 5000 zurück, 1905 84; und so blieben  von  den ursprünglichen 
Zeichnern mehr als 10 000 übrig, die ihre Aktien bis zu Ende abzahlten und 5 $ 
pro Jahr und A ktie erhielten. D iese 10 000 Mann hatten Gelegenheit, einmal 
überhaupt zu sparen, und dann ihre Ersparnisse ungew öhnlich günstig anzu
legen. Das w ar i h r Vorteil. Sie blieben 5 Jahre bei der Corporation , das 
w ar der V orteil b e i d e r  Teile.

Im Jahr 1904 w urden Aktien zu 55 $ angeboten, und 10 000 Angestellte 
kauften 32 000 Aktien. 1905 kauften 8500 A ngestellte 18 000 Aktien zu 87,50 $. 
1906 nahmen 12 000 Mann 24 000 Aktien zu 100 $. 1907 nahmen über 14 000
Angestellte 27 000 Aktien zu 102 $. 1908 w urden mehr als 25 000 Aktien zu
87,50 ?  v erk au ft

In den ersten fünf Jahren gab es dem nach 75 000 A nteilzeichner, von  denen 
ungefähr 25 000 zurücktraten. D er obenerw ähnte Fonds, gesam m elt aus den 
von  den Angestellten an die G esellschaft bezahlten 5 vH  für noch  nicht ein
gezahlte Raten, belief sich am Anfang des Jahres auf über 1000 000 $. Da im  
Januar 1908 die ersten 5 Jahre nach Ankauf der ersten Aktien verflossen  w aren , 
w urde ein Teil dieses B etrages an die dam aligen A nteilzeichner b eza h lt  die- 
ihre v o r  5 Jahren gekauften Aktien jetzt noch vorze igen  konnten und ununter
brochen im Dienste der G esellschaft geblieben  w aren. Aus dem Fonds w urden  
diesen Leuten 60 $ für die Aktie als Sondervergütung ausgezah lt Danach 
haben die dam aligen Aktienkäufer mit ihren 82,50 $ nicht w eniger als 24 $ im. 
Jahr durch fünf Jahre hindurch erhalten!

Die Aktien w erden  hauptsächlich vom  kleinen A rbeiter gekau ft; d ie  
Statistik für 1905 zeigt, daß damals über 3000 Mann e i n e  Aktie kauften, 3500



ZUR REFORM  DES VERDINQUNGSW ESENS 213

Mann zeichneten 2 Aktien, 1583 nahmen je fünf Stück, 192 kauften 6 bis 10 
Aktien, 60 mehr als 10 Aktien.

Am Ende dieses Jahres w erden nicht w eniger als 10 000 000 $ in diesen 
Aktien angelegt sein, ein Kapital, das hauptsächlich des kleinen Mannes Er
sparnisse darstellt Das Verfahren beruht, w ie man sieht, auf einer klaren 
Q eschäftsgrundlage; man arbeitet für das, w as man erhält. Mehr als irgend 
etw as anderes hat es dazu beigetragen daß sich die United States 
Steel C orporation heute eines stetigen und interessierten Beam ten- und 
Arbeiterstam m es erfreut, der eben unerläßlich ist, um aus diesem  Riesenunter
nehmen die Gewinne zu erzielen, von denen die fortlaufend günstigen Bilanzen 
Zeugnis ablegen. Die Aktienbesitzer arbeiten gleichzeitig für sich und für die 
Corporation, und bei 50 000 Beteiligten muß der Erfolg des Verfahrens unab
w eisbar eintreten.

ZUR REFORM DES VERDINGUNGSWESENS.
Von Dr. MORITZ WAGNER. Berlin.

Die „Subm issionsblüten“  bilden nicht nur in den fachgew erblichen Zeit
schriften, sondern auch in den Tageszeitungen eine ständige Rubrik. W enn 
man die Abhandlungen unserer Sozialpolitiker und V olksw irtschaftler über 
dieses G ebiet liest und die Klagen der beteiligten H andwerker und Industriellen 
hört, gewinnt man unwillkürlich den Eindruck, als handele es sich bei dem 
heutigen Verdingungsw esen um eine häßliche Giftpflanze, die einzelnen G e
w erbezw eigen  und damit der gesamten Volksw irtschaft tiefe W unden schlägt. 
Es soll durchaus nicht verkannt w erden, daß das Verdingungsw esen im allge
meinen einer dringenden N otwendigkeit entspricht, w eil die Behörden anders 
als gerade auf dem W eg e  der Verdingung ihre öffentlichen Arbeiten kaum 
vergeben  können. Andererseits darf aber auch der Z w eck  der öffentlichen 
Verdingung nicht unter allen Umständen der sein, den Grundsatz der Billig
keit zu bevorzugen , zumal ein solches Verfahren auf die beteiligten Kreise 
durchaus nicht erzieherisch einzuwirken geeignet ist. Insbesondere für Berlin 
sei aus den letzten W ochen  hier ein Fall aufgeführt, der das ganze Elend des 
Verdingungsw esens beleuchtet. Die Stadt Berlin hatte die Herstellung eines 
Notauslasses im Zuge der Prenzlauer Allee und Friedenstraße zw ischen Prenz
lauer und K önigstor ausgeschrieben. Das niedrigste von der Deutschen Eisen
bahn-Gesellschaft in Groß-Lichterfelde gestellte Angebot lautete auf 459, das 
höchste von  der Firma N iederm eyer & G ötze in Stettin gestellte A ngebot auf 
1500 M für 1 m Länge.

Angesichts solcher Unterschiede in der Kalkulation der Unternehmer fragt 
man sich unwillkürlich, w eshalb die Behörden der Ausschreibung nicht selber 
einen Kostenanschlag beizufügen. Es soll durchaus nicht verkannt w erden, 
daß eine B ehörde w egen  Fehlens der technischen und kaufmännischen Kräfte 
in einem Sonderfall hierzu gar nicht imstande sein kann. Anderseits ist jedoch 
nicht zu übersehen, daß die betreffende Behörde, wenn sie willens und fähig 
ist, den Verdingungsanschlägen einen einigermaßen ins Einzelne gehenden 
Kostenanschlag beizufügen, den Unternehmern, die sich bei der Verdingung 
beteiligen wollen, damit eine Handgabe gibt, die für die richtige Kalkulation von
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außerordentlicher W ichtigkeit ist und schließlich beiden Teilen zugute kom m en 
muß. Man bedenke einmal, w elch e Summ e von  Zeit und A rbeitskraft v e r 
schw endet w ird, w enn ein derartiger K ostenvoranschlag fehlt. Es kom m t v o r , 
daß mehr als 50 Unternehmer in W ettbew erb  treten, die alle dieselbe A rbeit 
für die Kalkulation leisten müssen, und doch kann in den m eisten Fällen nur 
e i n e  Firma den Zuschlag bekom m en. Ein Unternehmer, der sich öfter an 
Verdingungen beteiligt und die überaus zeitraubende Kalkulationstätigkeit mit 
übernehmen muß, kann, wenn es ihm nicht gelingt, in einer entsprechenden 
Anzahl von  Fällen den Zuschlag zu erhalten, am Schluß des Jahres ein ganz 
bedeutendes Konto für diesen Z w eck  auf Verlust buchen. R echt beachtensw ert 
ist in dieser Beziehung das in England übliche Verfahren. D ort muß der 
Unternehmer, der den Zuschlag erhalten hat, 5 vH  an diejenigen M itbew erber 
zahlen, die nicht berücksichtigt w orden  sind. (V ergl. auch Seite 235. ) D ie 
deutschen Unternehmer w erden  sich schon mit dem Fehlen einer derartigen 
Maßnahme zufrieden erklären, w enn ihnen nur in der Frage des K ostenvoran
schlages ein Entgegenkom m en gezeigt w ird . Der Einwand, der gew öhnlich  ge
m acht w ird, das Vorhandensein eines K ostenvoransch lages hem m e den Antrieb 
zur richtigen Selbstkostenberechnung, m ag eine gew isse  B erechtigung haben ; 
damit machen sich aber die Behörden selber einen V orw urf, indem sie mittel
bar zugeben müssen, daß sie w ohl im stande sind, einen K ostenvoransch lag zu 
machen. Die neuen M ünchener Bestim m ungen gestatten w enigstens in b e 
sonderen Fällen K ostenvoranschläge. Eine R eform  des V erdingungsw esens in 
dieser Beziehung ist dringend w ünschensw ert.

D er w undeste Punkt des V erdingungsw esens ist der leider noch  von  vielen 
B ehörden mit V orliebe b evorzu gte  Grundsatz der Billigkeit. G ew iß w ollen  
die behördlichen Bestim mungen durch alle m öglichen V orbehalte, durch die 
Stellung von  Haftgeldern usw. sich gegen schlechte Leistungen, w ie  sie die 
B efolgung des Billigkeitsgrundsatzes bedingt, schützen, allein in den aller
wenigsten Fällen gelingt ihnen dies; der Leidtragende ist neben dem „g lü ck 
lichen“  Unternehmer, der den Zuschlag erhalten hat, die B ehörde selber. Um 
w ohl nur m öglichst billig zur A rbeit zu gelangen, beschränken v iele  V er
waltungen die Posten ihrer A usschreibung; sie führen z. B. an : „500 000 cbm  
A btragm assen“ . W er untersucht nun gründlich, ob  Sand, Lehm , T on  oder 
Felsen in Frage stehen, w er w endet hierzu die erforderlichen nicht geringen 
U ntersuchungskosten auf? Sehr v iele P rozesse  sind durch diesen einen Umstand 
schon hervorgerufen  w o rd e n ?  Die Bestim m ungen v ieler V erw altungen bieten 
nicht den geringsten Anhalt dafür, w elch e  Vorbedingungen an die Befähigung 
für die Zulässigkeit zur Verdingung gestellt w erd en ; nur einzelne Behörden 
haben eingehende Bestim m ungen hierüber getroffen. S o verlangt die Stadt 
Berlin in dem angezogenen Falle, daß der betreffende Unternehm er seine B e
fähigung „durch  bereits von  ihm ausgeführte Arbeiten und Lieferungen 
gleicher Art, w ie  sie den Gegenstand der öffentlichen A usschreibung bilden, 
genügend dargetan habe, ehe ihm die in Frage kom m enden A rbeiten über
tragen w erden “ ; auch die Stadt M ainz stellt gleiche Ansprüche. A ndere 
Städte fordern einen A usw eis durch Zeugnisse staatlicher und städtischer B e 
hörden, der größte Teil jedoch  läßt die Unternehmer vollständig im unklaren 
darüber. Sehr häufig w erden  um fangreiche und schw ierige A rbeiten  an U nter
nehmer vergeben , die bisher dem einschlägigen Fache vö llig  fernstanden.
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Eine große Anzahl von Behörden hat erfreulicherw eise bereits einsehen 
müssen, daß sie in der R egel am besten fährt, wenn sie nicht unter allen Um
ständen das billigste A ngebot bevorzugt, sondern einen gew issen Ausgleich 
zw ischen Billigkeit und guter Leistung zu finden sucht. Von dem in Mann
heim üblichen M i t t e l p r e i s v e r f a h r e n  hat man eine Besserung auf 
diesem G ebiet erhofft. D ieses Verfahren besteht darin, daß diejenigen An
gebote, w elch e nach oben mit mehr als 20 vH  und nach unten mit mehr als 
30 vH vom  Voranschläge des städtischen Bauamtes abw eichen, überhaupt nicht 
berücksichtigt w erden, und daß aus der Summ e der übrig bleibenden An
gebote der Mittelpreis gezogen  und der Zuschlag dem Anbieter erteilt w ird , 
dessen Kostenanschlag dem gefundenen M ittelpreis von unten zunächst kommt. 
Das in Mannheim eingeführte Prinzip darf natürlich nicht schablonenhaft ge- 
handhabt w erden, sonst kann es sehr leicht Vorkom men, daß recht gut be
fähigte Unternehmer w egen  einer geringen A bw eichung ausgeschaltet w erden, 
die bisher zur vollen Zufriedenheit der Behörde gearbeitet haben, während 
nunmehr vielleicht ein Unkundiger die Arbeiten übernimmt, der erst noch den 
Befähigungsnachweis zu erbringen haben w ird. W enn die Behörde lediglich 
unter Berücksichtigung der Befähigung die Arbeiten verg ibt —  natürlich muß 
die Behörde schon im Interesse der Steuerzahler darauf sehen, zugleich m ög
lichst gut und billig zu wirtschaften — , dann fährt sie am besten dabei und 
erw eist in den meisten Fällen den Unternehmern, w elche das billigste An
gebot gem acht haben, den größten Dienst. Erfahrungsgemäß gibt es viele 
Unternehmer, w elche eine gründliche Vorprüfung der Arbeiten und eine ge
naue, häufig auch sehr kostspielige Untersuchung derselben unterlassen. Sie 
stützen sich einfach auf die nicht immer zutreffenden Angaben eines unver
antwortlichen Verwaltungsbeam ten, geben also ohne sachgem äße Kalkulation 
ihre P reise ab und ruinieren sich damit selber. W enn derartige Fälle genau 
verzeichnet würden, so würde damit ein erschreckender Beitrag zur Konkurs
statistik geliefert w erden.

Zu einem vorbildlichen Schritt in der Regelung des öffentlichen V er
dingungsnachweises hat sich in der letzten Zeit die Stadt D r e s d e n  ent
schlossen. Der D resdener O berbürgerm eister hat an die M itglieder des 
Innungsausschusses ein Schreiben gerichtet, in dem er darauf aufmerksam 
macht, „daß die abgegebenen Preisangebote vielfach so niedrig sind, daß die 
betreffenden Bieter im Fall der Übertragung der Lieferung nicht nur auf 
jeden Verdienst verzichten, sondern sogar mit —  zum Teil ganz erheblichen —  
Verlusten arbeiten müssen. Dabei handelt es sich nicht etw a  um Lieferungen, 
die ihrer Natur nach schw ierig  zu veranschlagen sind, sondern um einfache 
Arbeit, für w elche die Preise ohne Schw ierigkeit festgesetzt w erden können.“  
Der D resdener O berbürgerm eister erw artet eine Abstellung der Mißstände in 
erster Linie davon, daß auf die M itwirkung der Innungen gerechnet w erden 
könne, da diese über die einschlägigen Verhältnisse am besten unterrichtet 
und am ersten in der L age seien, geeignete V orsch läge zu machen. Man mag 
über die Zw eckm äßigkeit eines solchen Vorgehens denken w ie  man will, 
jedenfalls ist es höchst erfreulich, daß hier einmal amtlich die M ängel des V er
dingungswesens anerkannt w erden, und daß den Berufsorganisationen der be
teiligten G ew erbezw eige Gelegenheit gegeben w ird, ihre Ansicht zu äußern.

inzw ischen hat es der Dresdener Oberbürgerm eister bei seiner Anregung
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nicht belassen, sondern er hat den ersten Schritt getan, um seine gute A b
sicht auch zu verw irklichen. V or einiger Zeit beriet er eine Versam m lung im 
Altstädter Rathaus ein, zu der sich etw a  40 Vertreter aller G ew erb ezw eige  
einfanden. Bei dieser Gelegenheit zeigte sich, daß nicht nur die beteiligten 
G ew erbezw eige , sondern auch die städtischen Behörden von  der N otw endig
keit einer Neuregelung des Verdingungsw esens v o ll und ganz durchdrungen 
sind. Ist auch an anderen Orten einmal unter den beiden beteiligten Gruppen 
eine derartige grundsätzliche Übereinstim m ung vorhanden, dann w ird  sich 
leicht ein W e g  finden lassen, der zu einem für beide Teile  befriedigenden Er
gebnis führen w ird. Als praktisches M ittel zur B esserung der Verhältnisse 
schlug der D resdener O berbürgerm eister v o r :

1. Zuziehung von  Sachverständigen, d. h. Vertretern der zu veranschlagen
den Arbeitengruppen. D iese Sachverständigen  müssen von  der V er
gebung ausgeschlossen sein. Die W ahl soll durch das organisierte G e
w erbe  selbst erfolgen. Die Sachverständigen  sollen für ihre Mühe durch 
Bezahlung in gleicher Höhe, w ie  sie gerichtliche Sachverständige er
halten, entschädigt w erd en ;

2. Veranschlagungskurse für M eister der einzelnen G ew erbe  in der G e
w erbeschule. Die Kurse sollen unentgeltlich sein. Neben den ange- 
stellten Lehrern sollen unter Umständen erfahrene M eister mitwirken.

Der Innungsausschuß hatte sich tags zu vor auf folgende v ier Punkte ge
einigt:

1. Zuziehung von  Sachverständigen  bei Aufstellung der V oranschläge und 
bei A usschreibung der A rbeiten;

2. Ernennung von  Sachverständigen, w elch e  die eingegangenen Angebote 
unter Zugrundelegung der Selbstkosten  zu prüfen haben;

3. Bekanntgabe des Verdingungsergebnisses, des Namens jedes Bieters 
und der H öhe seines A ngebots, damit es den Innungen erm öglicht w erde, 
an der Hand der auf Grund der Selbstkosten  erm ittelten P reise  auf die 
Schleuderer erzieherisch einw irken zu können;

4. die niedrigsten A ngebote und die, w elch e  unter den Selbstkosten  sind, 
scheiden aus.

W eiterhin  m achten die M itglieder des Innungsausschusses den V orsch lag, 
daß in den Angebotsbedingungen eine Klausel aufgenom m en w erd e , w onach 
jeder B ieter sich verpflichten solle, zu gestatten, daß im Falle der Arbeits
übertragung seine Arbeiten durch Sachverständige der organisierten Berufs
genossen  überw acht w erden.

Z w ar haben diese V orsch läge noch keine praktische Gestalt angenom m en; 
trotzdem  hat das V orgehen  in D resden einen hohen W ert insofern, als den b e 
teiligten G ew erbezw eigen  einmal G elegenheit gegeben  w ord en  ist, sich v or  
berufener Stelle offen und frei über die Schäden des V erdingungsw esens aus
zusprechen. Denn gerade darin liegt der w unde Punkt, daß man allgem ein 
von  der Schädlichkeit des Verdingungsw esens in seiner heutigen G estalt über
zeu gt ist, daß man sich aber scheut, den Schleier zu lüften. Ist erst einmal 
d iese  Scheu überwunden, dann ist auch die Bahn für eine zeitgem äße R eform  
d es  Verdingungsw esens frei. Das H andw erk besonders sollte auf diesem  w ie 
auch  auf jedem  anderen G ebiete bei der Großindustrie in die Lehre gehen.
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II. DER GELD-, WAREN- UND ARBEITS-MARKT.
Der Versand 

des Stahlwerksverbandes.
(Vergl. Heft 4 Seite 121.)

Im ersten Vierteljahr zeigt sich, im 
ganzen betrachtet, gegenüber dem Vor
jahre ein nicht unerheblicher Rückgang, 
der sich indessen von Monat zu Monat ver
ringerte. Es wurden versandt im Januar 
383 056 (489 571) t, im Februar 420 508
(449 264) t, im März 486 348 (508 309) t. Der 
starke Rückgang im Januar ist auf den Minder
versand in Formeisen (darunter Träger) zu- 
rückzuführen, der nur 67 039 (146 370) t be
trug; aber auch der Halbzeugversand blieb 
in allen drei Monaten hinter dem des V or
jahres zurück. Er belief sich im Januar auf 
101 460 (154 815), im Februar auf 108 854
(141 347), im März auf 131 486 (147 769) t. 

Nur das Eisenbahnmaterialgeschäft verzeichnete 
in den ersten beiden Jahresmonaten noch einen 
Fortschritt, nämlich im Januar 214 557 
(188 368), im Februar 207 562 (183 111) t. Im 
März ist dann freilich im Zusammenhang mit 
den Aufbestellungen der Staatsbahnverwal
tungen auch hier ein Rückgang eingetreten. 
Das Nachlassen der inländischen Nachfrage 
hat den Stahlwerksverband zu verstärkten 
Auslandsverkäufen veranlaßt.

Die Roheisenerzeugung
(vergl. Heft 4 Seite 121)

betrug im Januar 1 061 329 t (1907: 1 062 152), 
im Februar 994 186 (978 191) t, im März 
1 046 998 (1 099 257) t. Nachdem also in
den ersten beiden Monateh (für Fe
bruar 1908 kommen 29 Tage in Betracht) 
nur ungefähr die gleichen Mengen Roheisen 
erzeugt worden waren , ist vom März 
ab sogar eine Abnahme zu verzeichnen, 
die noch unter den Stand vom März 1906 
führt. Da das Kohlensyndikat an seinen bis
herigen Preisen festhielt, war es auch für 
das Düsseldorfer Roheisensyndikat und das 
Luxemburger Rohelsensyndikat möglich, die 
bisherigen Preise beizubehalten.

Versandzoh/en des 
Staft/werksverbandes
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Bank von Frankreich. Reichsbank, Bank von England» 
Bank von Frankreich im März 

und April 1906—1908.
(Vergl. Heft 4 Seite 123.)

Die R e i c h s b a n k  hat in den letzten 
beiden Monaten eine entschiedene Kräftigung 
zu verzeichne^ gehabt, die auch mit die Ver
anlassung der Diskontherabsetzung bis auf 
5 vH gewesen ist. Der Wechselbestand er
reichte in den Monaten März und April der 
Vergleichsjahre 1906— 1908 am 31. März 1907 
seinen Höhepunkt mit 1289,7 Mill. M, während 
er am 31. März 1906 1099 Mill. M betragen 
hatte. Am Ultimo des ersten Vierteljahres 
1908 waren 1238,6 Mill. M W echsel im Porte
feuille der Reichsbank. Den geringsten 
Wechselbestand im März und April des lau
fenden Jahres finden wir am 23. April mit 
915 Mill. M gegen 976 in 1907 und 817,6 Mill. 
M in 1906. Die letztgenannte Zahl stellt den 
geringsten Bestand innerhalb der Vergleichs
monate der letzten 3 Jahre dar. Gegenüber 
der starken Anspannung des Vorjahres läßt 
sich im laufenden Jahre eine Entspannung 
feststellen; gegen 1906 bleibt aber das Porte
feuille durchschnittlich um 100 Mill. M höher. 
Auch der Metallbestand zeigt gegen 1907 
eine Kräftigung, vermag aber die Zahlen für 
1906 noch nicht wieder zu erreichen. Der 
Notenumlauf, der besonders gegen Monats
ende anzuschwellen pflegt, zeigt von Jahr zu 
Jahr eine größere Steigerung, die am höch
sten im laufenden Jahre ist (1781 Mill. M 
am 31. März d. J.). Die Staats- und Privat
guthaben bieten ein unregelmäßiges Bild. 
Ende April d. J. sind sie größer als in 1906 
und 1907.

Bei der Ba n k  v o n  E n g l a n d  zeigen sich 
die günstigeren Geldverhältnisse in einer stär
keren Ansammlung der Barvorräte und einer 
Entlastung des Wechselkontos, das mit 37,2 
Mill. Pfd. Sterl. am 26. März in den beiden 
laufenden Monatien seinen Höhepiunkt hat. 
Ara 26. März 1907 erreichte es seinen höch
sten Stand innerhalb der 3 Vergleichsperioden 
mit 37,8 Mill. Pfd. Sterl. Der Tiefstand liegt 
am 30. April bei 29,5 Mill. Pfd. Sterl. (32.8 
und 36,4 Mill. Pfd. Sterl. Ende April 1907
und 1906). Der Notenumlauf ist durchweg
geringer als in den entsprechenden Monaten
der beiden Vorjahre. Andererseits zeigen
auch die Guthaben der Privaten fast allge
mein einen Abfall gegen die Vorlahre, w o
gegen die Staatsguthaben etwas größer sind.

Bei der B a n k  v o n  F r a n k r e i c h
macht die schon im Februar bemerkbare Er
höhung des Metallbestandes weitere Fort
schritte. Dieser erreicht Ende April eine
Höhe von 3752,5 Mill. Frs. gegen 3571,1 Mill.
Frs. Ende April 1907, dagegen bleibt er noch 
beträchtlich hinter dem Stande von 1906 
(4045,9 Mill. Frs.) zurück. Das W echsel
portefeuille zeigt weiter die schon im Februar 
hervorgetretene Erleichterung gegenüber 1907, 
überragt aber noch den Stand von 1906. 
Andererseits aber weist der Notenumlauf eine 
recht bedeutende Höhe auf und übertrifft die 
Vergleichsmonate der Vorjahre. Die Privat
guthaben stehen dagegen hinter den vor
jährigen nicht unerheblich zurück.
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Die Ein- und Ausfuhr von Roh
eisen, die Einfuhr von Eisenerz 
und die Ausfuhr von KoKs im 
Januar bis März 1906—1908.

(Vergl. Heft 4 Seite 124.)

Wahrend die R o h e i s e n e i n f u h r  
leicht zurückgegangen ist, mit Ausnahme des 
Februar, der eine Zunahme gegenüber dem 
Monat des Vorjahres aufweist, zeigt die 
A u s f u h r  in den drei ersten Monaten 1908 
gegenüber 1907 einen beträchtlichen Rü k- 
gang. Wenn es sich auch gegenüber der 
deutschen Roheisenerzeugung bei der Ein- 
und Ausfuhr um verschwindende Beträge 
handelt, so kommt doch in der verringerten 
Ausfuhr der scharfe W ettbewerb aller eisen
erzeugenden Länder, die in gleicher We.se 
zu exportieren streben, auf dem Weltmarkt 
zum Ausdruck.

Die Einfuhr der E i s e n e r z e  ist im 
ersten Vierteljahr stark zurückgeblieben, 
wenn auch der Februar noch eine erhebliche 
Mehreinfuhr aufweist Die K o k s a u s f u h r  hat 
man zu steigern versucht indessen zeigt der 
März nach starker Mehrausfuhr im Februar 
wieder einen leichten Rückgang gegenüber 
1907. Im einzelnen ergeben sich folgende 
Verhältnisse:

R o h e i s e n

GELD-, W A R E N - UND A R B E IT SM A R K T

Januar t 
Februar „  
März

E i n f u h r  
1908 

19 155 
17 591
24 236

A u s f u h r
1908 

24 124
20 907
21 191

Januar
Februar
März

1907 
21 720 
14 222 
24 318

Ko k s
A u s f u h r

1908 1907
309 811 304 536
353 967 278 927
262 559 278 971

1907 
35 086 
24 421 
29 649

Ein- und Ausfuhr von Stein- 
Kohle, Einfuhr von BraunKohle.

(Vergl. Heft 4 Seite 124.)

Die Steinkohleneinfuhr betrug im Januar 
d. J. 543 960 t (1907 : 840 573), im Februar 
813 217 t (729 695). im März 994 881 t (805589). 
Von dieser Einfuhr entfallen auf England 
436 848 (704 299), 688 277 (591 481) und
877 284 (659 242) t  Die Steinkohlenausfuhr 
stellte sich in der Zeit von Januar bis März 
auf 1,40 (1,40), 1,73 (1,74), 1,79 (1,58)
Mill. t, während die Braunkohleneinfuhr mit 
696 429 (590 286), 667 691 (646 940), 837 617 
(776 727) t ausgewiesen wurde. Bemerkens
wert ist, dafi die Steinkohlenausfuhr sich in 
den ersten beiden Monaten 1908 auf ungefähr 
gleicher Höhe wie im Vorjahre hielt, um 
dann im März allerdings anzusteigen. Da
gegen hat die Einfuhr umgekehrt im Januar 
einen Rückgang, im Februar und März eine 
Zunahme gegenüber den Monaten der beiden 
letzten Jahre auizuweisen. Da die Kohlen
förderung nicht geringer geworden ist, 
der Bedarf sich aber infolge des wirtschaft
lichen Rückschlages vermindert hat, so ergibt 
sich für die gesteigerte Kohleneinfuhr als 
Erklärung einerseits der vermehrte Ausfuhr-
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drang des Auslandes, vor allem Groß
britanniens; andererseits ist Nachfrage gerade 
nach der billigeren englischen Kohle, da das 
Kohlensyndikat seine Preise nicht nur nicht 
herabgesetzt, sondern sogar noch erhöht hat.

Die Kohlenförderung des 
Deutschen Reiches im Januar 

bis März 1908.
(Vergl. Heft 2 Seite 49 und Heft 4 Seite 125.)

Ungeachtet des wirtschaftlichen Rück
schlages ist die Gesamtkohlenförderung in 
jedem einzelnen Monat des Jahres 1908 
größer gewesen als im Vorjahre. Der 
Januar brachte eine Qesamtförderung von 
18,28 (1907: 17,43) Mill. t, davon 12,58 (12,29) 
Mill. t Steinkohlen und 5,70 (5,13) Mill. t 
Braunkohlen; der Februar eine Gesamt
förderung von 18,04 (16,89) Mill. t, davon 
12,64 (11,12) Mill. t Steinkohlen und 5.40 
(4,77) Mill. t Braunkohlen; der März eine 
Gesamtförderung von 17,97 (16,94) Mill. t. 
davon 12,47 (11,94) Mill. t Steinkohlen und 
5,49 (5,00) Mill. t Braunkohlen. Im ganzen 
betrachtet, zeigt das erste Vierteljahr 1908 
noch für jeden Monat eine durchschnittliche 
Mehrförderung von 1 Million t. Die Stein
kohlenförderung insbesondere hat nicht nach
gelassen, obwohl das Rheinisch-Westfälische 
Kohlensyndikat im März mit Förderein
schränkungen von 10 vH vorgegangen ist. 
Da der Verbrauch an Kohle aber entschieden 
nachgelassen hat, was sowohl für Industrie
kohlen als auch für Hausbrandkohlen gilt, 
so sind die in den früheren Monaten stark 
gelichteten Lager wieder verstärkt worden.
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Der Arbeitsmarkt.
(Vergl. Heft 4 Seite 126.)

Das erste Vierteljahr 1903 bietet nach der 
Statistik der Zeitschrift „Arbeitsmarkt“  im

Vergleich mit dem Vorjahre folgendes B ild : 
Es kamen Arbeitsnchende auf 100 offene
Stellen:

1SOS 1907
männl. weibl. zus. männl. weibl. zus. 

Januar 219,3 83,9 158.9 151,3 73,2 127.9
Februar 205,0 78,1 151,7 151,1 70,0 120.7
März 164,2 76,7 120 5 109,8 67,4 95,5

Betrachtet man znnächst die Gesamtzahl, 
so zeigt sich im Verlaufe des ersten Viertel
jahres wohl eine Abnahme des Arbeitsan
dranges nm 38,4 gegen 32,4 im Vorjahr; aber 
während im März 1907 der Bedarf an Arbeits
kräften nicht mehr gedeckt werden konnte, 
besteht heute ein nicht unerhebliches Über
angebot, das nur wenig niedriger ist als in 
den Vergleichsmonaten der Krisenjahre ISO! 
und 1902. Nur der Februar 1903 steht noch 
dem Februar 1908 nach. Betrachtet man den 
Arbeitsmarkt für männliche Kräfte, so fällt 
das Bild noch wesentlich ungünstiger ans. 
Von Januar bis März hat allerdings ein 
Rückgang um 55,3 gegen 41,5 im Vorjahre
stattgefuaden. Aber während im März 1907 
fast schon der Paristand erreicht war, ist 
gegenwärtig das Verhältnis so, daß ein Über
angebot von 64,2 besteht. Gegenüber dem 
männlichen ist das weibliche Angebot auch 
nicht entfernt gestiegen, abgesehen davon, 
daß es sich noch immer unter der Zahl der 
offenen Stellen käit. Durchschnittlich ist das 
Angebot der weiblichen Kräfte von 1907 auf 
1908 am 8 bis 10 gestiegen, das der männ
lichen um 50 bis 60.

Die unbefriedigenden Verhältnisse am Ar- 
beitsmarkt sind darauf zurückzuführen, daß 
der Bergbau und die Eisenindustrie im 
Zeichen der Ermattung stehen, daß anderer
seits die Bautätigkeit, die im Frühjahr ein- 
tritt, diesmal im Zusammenhang mit dem 
wirtschaftlichen Rückschläge ungleichmäßig 
eingesetzt hat. Umgekehrt hat die Konfek
tion, trotzdem ihre Ausfuhr flau ist, eher 
Arbeitermangel zu verzeichnen. Dasselbe gilt 
für das Transportgewerbe. Das Angebot von 
Arbeitskräften in der Landwirtschaft war da
gegen infolge der geringen Nachfrage nach 
Arbeitskräften in Handel und Industrie reich
licher. Der Prozentsatz der Arbeitslosen bei 
den Fachverbänden erreichte im Januar die 
Rekordzahl 2 ,9; seitdem ist ein Rückgang 
eingetreten, so daß der März noch eine 
Kleinigkeit hinter dem Dezember zurücksteht.
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III. K L E IN E  M ITTE ILU N G E N
AUS LITERATUR UND PRAXIS.

INGENIEUR-STANDESFRAGEN.
Die Bew egung der Techniker in 

Italien.
Bekanntlich liegt das Schulwesen, 

insbesondere das H ochschulwesen, in 
Italien arg darnieder. Fast sämt
liche Kosten zur Erhaltung des höhe
ren und mittleren Unterrichts haben 
die Provinzen  und Gemeinden zu 
tragen. Dem höheren Unterricht 
dienen 17 staatliche und 4 freie Uni
versitäten. Den Universitäten zu 
Padua, Palerm o, Pavia  und Pisa sind 
I n g e n i e u r k u r s e  angegliedert. 
I n g e n i e u r s c h u l e n  gibt es in 
Rom , B ologna. Neapel und Turin. In 
Turin befindet sich auch das Kgl. In
dustriemuseum. eine technische Bil
dungsanstalt mit unentgeltlichem Un
terricht für Lehrer an technischen In
stituten und G ew erbeschulen. Ferner 
besitzt M ailand ein höheres tech
nisches Institut und eine höhere 
städtische K unstgewerbeschule. Eine 
eigentliche technische H ochschule hat 
Italien noch nicht.

V or längerer Zeit hat der A b
geordnete De Seta bei der Depu
tiertenkammer zw ei Gesetzentwürfe 
eingebracht, von  w elchen der eine 
sich mit dem Titel und der Ausübung 
des Berufes des Technikers befaßt, 
der andere sich auf die Errichtung 
einer technischen H ochschule bezieht. 
Zur Beratung konnten diese beiden 
Entwürfe bis je tz t  noch nicht ge 
langen.

Mitte M ärz d. J. hat nun der in Rom  
tagende Ingenieur-Kongreß in seiner 
letzten Sitzung folgende Resolution 
angenom m en:

„D ie  auf dem Kongreß v er
sammelten V ertreter des Verbandes 
der Ingenieure und Architekten Ita
liens beschließen dahin zu wirken,

1. daß der G esetzentwurf D e Seta 
betreffend den Titelschutz und die 
Ausübung des Berufes der Ingenieure 
und Architekten sow ie der G esetzent
w urf über die Errichtung einer tech
nischen H ochschule in Italien in der 
gegenw ärtigen Parlam entssession zur 
Beratung gelange;

2. daß für den Fall, daß die Er
richtung der erwähnten Hochschule, 
w elche seit Jahren von  den T ech 

nikern Italiens gefordert w ird und die 
sich gerade im Lande der Kunst von 
selbst versteht, aus bisher nicht ein
gestandenen finanziellen S ch w ierig 
keiten verzögert w erden müßte, der 
seit langem der Kammer zur Er
örterung vorliegende G esetzentwurf 
De Seta w enigstens innerhalb der 
gegenw ärtigen Session zur Beratung 
und Annahme gelangen m öge, damit 
nach so langem W arten die Techniker 
Italiens sich auch der ihnen gebühren
den Anerkennung ihrer R echte er
freuen können.“

Es wurde beschlossen, dieser R eso
lution die w eiteste Verbreitung zu 
geben. S ie .soll besonders dem M i
nister des Äußern und den anderen 
Ministern, sow ie  den zur Kommission 
für das G esetz De Seta bestellten 
A bgeordneten überreicht w erden.

Auch die Studenten der Technik in 
Italien haben sich der B ew egung zu
gunsten der von  D e Seta einge-
brachten G esetzentwürfe ange
schlossen. Am 20. M ärz d. J. v e r 
sammelten sich in R om  die Studenten 
der an die Universität angegliederten 
Ingenieurschule und beschlossen  nach 
längerer Beratung, gem einsam mit 
den Studenten der K unstgew erbe
schulen für die Errichtung einer
technischen H ochschule in Italien 
und für die Annahme des G esetz
entwurfs De Seta mit allen Kräf
ten einzutreten. Es w urde eine Kom 
mission gewählt, w elch e  die zur W ah 
rung dieser Interessen erforderlichen 
Schritte unternehmen soll.

D iese Komm ission hat die Kollegen 
der anderen Schulen telegraphisch
aufgefordert, den Besuch der V or
lesungen einzustellen und durch diese 
Kundgebung die Gesetzentwürfe De 
Seta zu unterstützen.

Den Verlauf dieser sehr beachtens
w erten B ew egung w erden w ir v e r 
folgen.

Der Gedanke einer großen Union 
der Techniker (siehe Heft 2 Seite 52) 
w ird  in Österreich eingehend er
örtert. An einen V ortrag G. Lustigs im 
Verein österreichischer Chemiker am 
28. M ärz d. J. schlossen sich zw ei 
Abende, an denen die Frage eingehend
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ei örtert wurde. D ie von Lustig v o r 
geschlagenen und von der V ersam m 
lung an zw ei Abenden beratene und 
angeom m ene Resolution lautet fo l
genderm aßen :

„1. In Erw ägung, daß säm tliche 
volksw irtschaftliche Faktoren Ö ster
reichs organisiert sind, oder sich or
ganisieren, um ihre konzentrierte 
M acht zur Geltung zu bringen, das 
allgem eine W ahlrecht zu einer m ög 
lichst ausgiebigen Vertretung ihrer 
Interessen auszunützen, die V erw al
tung des Staates und die G esetz
gebung zu ihren Gunsten zu beein 
flussen ;

2. in Erwägung, daß heute die 
besten Argum ente nichts nützen, 
w enn ihnen nicht die politische und 
soziale M acht zur Seite steht;

3. in Erw ägung, daß die höhere 
Bildung (Altruism us) der H ochschui- 
techniker die Pflicht mit sich bringt, 
nicht nur für ihre Standesinteressen, 
sondern auch auf dem gesetzlichen 
W eg e  für die ausgiebige, richtige und 
dem  allgemeinen W oh le  nicht abträg
liche V erw endung ihrer W issenschaft 
und der gesam ten technischen Arbeit 
zu sorgen,
ersucht der V. österre ich isch e  In
genieur- und A rchitektentag seine 
ständige D elegation, ohne Säumen 
jene Schritte einzuleiten, die nötig 
sind, um alle V ertreter der tech
nischen A rbeit in einer großen Union 
zu vereinigen, w elch e  die sozia lpoli
tischen Pflichten und R echte der 
Techniker feststellen, vertreten  und 
unserem  Stande die ihm gebührende 
M achtstellung verschaffen  soll.“

Den Beratungen entnehmen w ir
u. a., daß von  einer Seite v o r g e 
schlagen w urde, dem Ö sterreichischen 
Ingenieur- und A rchitektenverein  die 
Führung zu überlassen, w ährend an
dere dem Allgem einen technischen 
Verein, w ieder andere dem Verein 
österreichischer Chem iker diese 
R olle  zugew iesen  sehen w ollten. Zum 
Schlüsse w urde folgender Beschluß 
gefaßt:

„D ie Präsidien der interessierten 
V ereine w erden  ersucht, Vertrauens
männer in ein K om itee zu entsenden, 
w elches die Durchführung der „U nion 
der T echniker“  beraten soll. Das P rä 
sidium des Vereins österreichischer 
Chemiker w ird  gebeten, die hierzu 
notw endigen  Schritte durchzuführen.“

Das Recht auf den Titel „Ingen ieur".
Ein Techniker w a r von  einer 

Fabrik als Ingenieur für Aufzugbau 
und Einführung des Paternosterbaues 
engagiert w orden . A ls er die Stellung 
verließ, verlangte er von  seinem 
Dienstherrn ein Zeugnis, inhalts 
dessen er als „Ingenieur“  für Auf
zugbau und Einführung des Pater
nosterbaues engagiert gew esen  sei 
und diese Spezialität auch tatsäch
lich im B etriebe des Fabrikanten ein
geführt habe. D a der Dienstherr 
diesem  Verlangen nicht entsprach, 
klagte der frühere A ngestellte auf 
Ausstellung eines Zeugnisses mit dem 
gekennzeichneten Inhalt. Indessen hat 
das O berlandesgericht Darm stadt die 
K lage a b g e w i e s e n .  Nach § 630 
des BG B. kann der Angestellte von 
dem Dienstherrn ein Zeugnis über 
das D ienstverhältnis und dessen 
Dauer ford ern , und auf Verlangen 
ist das Zeugnis auf die Leistungen 
und die Führung im Dienst aus
zudehnen. Danach ist also der 
Dienstherr nicht verpflichtet, in 
dem Zeugnisse zum A usdruck zu 
bringen, als w as der Angestellte 
engagiert w ar. W eiterhin  hatte der 
K läger auch nicht seine Ausbildung 
als Ingenieur auf einer technischen 
H ochschule erhalten. W enn es auch 
keine gesetzliche Bestim m ung gibt, 
daß nur auf Grund eines H ochschul
zeugnisses der T itel „Ingenieur“  ge
führt w erden  darf, so pflegt nach der 
Verkehrsanschauung dieser Titel 
doch  nur Leuten mit H ochschulbil
dung beige legt zu w erden . Nun 
kann man sich allerdings —  so  heißt 
es in den Gründen —  auch durch 
Privatstudium  od er durch Studium 
auf einer technischen Schule niederer 
Ordnung die Kenntnisse und Fähig
keiten eines Ingenieurs aneignen. In 
solchem  Fall aber hängt es bei der 
Erteilung eines D ienstzeugnisses von 
dem Erm essen des Dienstherrn ab, 
ob  er die Leistungen seines A nge
stellten als diejenigen eines In
genieurs bew erten  und dies in dem 
Zeugnisse zum Ausdruck bringen 
will. Ein R echt hat jedenfalls 
ein Angestellter, der kein H ochschul
zeugnis besitzt, auf einen solchen 
T itel im D ienstzeugnisse nicht, und 
w enn ihm sein Chef diese B ezeich 
nung verw eig ert, so  muß es damit 
sein B ew enden  behalten. D er Kläger 
kann auch nicht —  w ie  er es tut —
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verlangen, daß ihm sein Dienstherr 
ins Zeugnis schreibt, er habe den 
Paternosterbau im B etriebe des Prin
zipals e i n g e f ü h r t ;  er muß sich 
vielm ehr damit begnügen, daß ihm 
der Beklagte bescheinigt hat, er sei 
mit der Ausführung von Paternoster
w erken b e s c h ä f t i g t  gew esen.

W eibliche Ingenieure. Seinen V or
trag über die Frau im M aschinenzeit
alter schloß Friedrich Naumann mit 
den W orten : „Namentlich auf dem 
Gebiete der Technik sind noch viele 
Stellen, denen bisher nur die Frau 
fehlte, die sagte: auch dieses ist mein 
G eb iet!“  Hierzu führt Ingenieur Karl 
D rew s in der „U m schau“  (08, Heft 
4 und 5) aus. daß Naumann durch
aus die ungeheuren Schw ierigkeiten, 
die sich dem w eiblichen Geschlecht 
im Ingenieurberuf entgegenstellen, 
verkenne. Die liegen in der Natur 
der Sache selbst. Der W eg  zum 
Zeichenbrett, zum Laboratorium  und 
zu allen ändern Tätigkeiten im A r
beitsbereich des Ingenieurs führe ein
zig und allein durch die W erkstätte.*) 
Ein Ingenieur ohne genügende prak
tische W erkstattätigkeit w erde nie et
w as Ersprießliches leisten können.

W enn irgend ein Land für solche 
Experimente geeignet erscheine, so 
sei es doch Am erika mit seiner indi
viduellen B ew egungsfreiheit für beide 
Geschlechter. Nach einer Steuer
statistik gebe es in den Vereinigten 
Staaten 409 w eib liche Elektrotech
niker, 84 w eibliche Ingenieure und 
1048 w eibliche Architekten.

Um über diese Angaben etw as

*) Daß auch die Frau übrigens auch 
in der W erkstätte etw as leisten kann, 
wenn diese Ausnahmen naturgemäß 
auch selten sind, bew eist folgende 
Mitteilung der P resse :

„D er erste w eibliche Schm iede
geselle ist in die Reihe der berufs
tätigen Frauen getreten. Zu der G e
sellenprüfung, die im Mai d. J. vor der 
Hufschmiede-Innung in B e r n b u r g  
stattfand, hatte sich nämlich, neben 
15 Lehrlingen, auch ein M ä d c h e n  
gemeldet. Ihr konnte nach regelrecht 
abgenom m ener Prüfung das Prädikat 
„g u t“  erteilt w erden. Sie ist die 
T ochter des Schm iedem eisters S u n -  
t a g  in Bullenstedt. seit 8 Jahren die 
einzige Hilfe ihres Vaters, beschlägt 
Pferde und Ochsen und w ollte nun 
nicht länger mehr Lehrling sein.“

näheres zu erfahren, hat D rew s bei 
den beteiligten Personen und K örper
schaften eine Um frage gehalten, die 
sich über 33 der bedeutendsten 
amerikanischen Firmen des allge
meinen M aschinenbaues und der Elek
trotechnik sow ie  über die v ier großen 
Fächvereine der M aschineningenieure, 
der Elektrotechniker, der Z ivilinge
nieure und der Heizungsingenieure 
erstreckte. Alle haben in bereit
willigster W eise  geantw ortet. Die 
Umfrage hat ergeben, daß bei keiner 
der befragten Firmen Frauen be
schäftigt w erden, die Arbeiten v er
richten, w ie sie dem Ingenieur o b 
liegen. M anche Firmen fügen aus
drücklich hinzu, daß sie die An
stellung von weiblichen Ingenieuren 
auch nicht beabsichtigen. Eine ein
zige Ausnahme, ein w ohl einzig da
stehender Fall, soll in H olyoke v o r 
gekom m en sein, w o  in den Gleason 
W ork s die Tochter des Inhabers eine 
vollkom m ene praktische und theo
retische Ingenieurerziehung genossen 
hat und gegenw ärtig einer der D irek
toren dieser W erke ist.

D rew s faßt das Ergebnis seiner 
Umfrage dahin zusammen, daß zw ar 
eine größere Anzahl von Frauen in 
Am erika an den Hochschulen M a
schinenbau und Elektrotechnik stu
diert, daß aber nur in vereinzelten 
Fällen Frauen in der Praxis als In
genieure tätig sind.

Dagegen scheinen sie als A rchi
tekten größeren E rfolg  zu haben, w ie 
aus mehreren Antw orten hervorgeht. 
Namentlich das G ebiet der Innen
architektur scheint ein geeignetes Feld 
für die künstlerischen Fähigkeiten der 
Frauen zu sein.

Die russische Regierung hatte üb
rigens die Absicht, ein technologisches 
Institut für Frauen mit bautechnischer 
und elektrochem ischer Fachabteilung 
in St. Petersburg zu gründen. Die 
inneren W irren und die Finanznot 
haben den Plan aber w ohl in den 
Hintergrund gedrängt.

Für die Rückständigkeit der Stadt
verw altung Stuttgart haben die G e
m eindekollegien bei der Anstellung 
technischer besoldeter Gem einderäte 
einen B ew eis gegeben. Bekanntlich 
haben nicht nur die Städte mit 
M agistratsverfassung, w ie  Berlin, 
Bochum, Charlottenburg. Chemnitz, 
Danzig, Dresden, Erfurt. Frankfurt, 
Hannover, Kassel. M agdeburg, Mühl
hausen, Münster i. W ., Plauen, Posen,
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Schöneberg , Stettin. W iesbaden, son
dern auch beinahe alle diejenigen 
Städte, w elch e  nach der Rheinischen 
Städteordnung verw altet w erden , w ie  
Barm en, Köln, Darmstadt, Düsseldorf, 
D uisburg, Elberfeld, Gelsenkirchen, 
Mühlheim, M ainz u. a., dem Bedürfnis 
der Neuzeit entsprochen und t e c h 
n i s c h e  B e i g e o r d n e t e  gewählt. 
D iese Städte gingen von  dem Ge
sichtspunkt aus. daß mit den Fort
schritten der Großstadt die tech 
nischen Interessen nicht mehr w ie  in 
früheren Zeiten vom  O berbürger
m eister oder von  den juristischen 
Beigeordneten  vertreten  w erden  
können. Stuttgart scheint hier eine 
w enig  rühm liche Ausnahm e m achen 
zu w ollen . M it dem 1. April d. J. er
gab sich für die bürgerlichen K olle
gien die N otwendigkeit, eine beso l
dete G em einderatstelle zur Aus
schreibung zu bringen. D abei mußte 
in E rw ägung gezogen  w erden , von  
w elch er Art die gesuchte P ersön lich 
keit ihrer besonderen  Befähigung 
nach sein sollte. Es tauchte die 
Frage auf, ob nicht diese G elegen
heit benutzt w erden  sollte, den 
übrigen juristischen besoldeten  G e
m einderatsm itgliedern den von  v e r 
schiedenen Seiten längst begehrten 
Techniker an die Seite zu stellen.

Bei dieser Sach lage w urde v on  dem 
W ü rtt  Verein für Baukunde und dem 
Verein „B auhütte“  nach längeren B e 
ratungen ein Schreiben an die bürger
lichen K ollegien gerichtet, dem nach
stehende Hauptgesichtspunkte ent
nomm en sind:

Bei der gegenw ärtigen  Art ih rerB e- 
handlung w ird  aber mit R ech t gesagt 
w erden  können, daß die technischen 
Aufgaben der Stadtverw altung nicht 
in der erschöpfenden Form  von  den 
bürgerlichen Kollegien vertreten w e r 
den. w ie  es ihre W ichtigkeit verlangt 
und w ie  es der Fall w äre, w enn b e 
rufene technische B eam te vorhanden 
w ä ren ; und zw ar deshalb nicht, w eil 
m eistens denjenigen M itgliedern der 
bürgerlichen K ollegien, denen die V er
tretung obliegt, die hierfür nötige Fach
bildung fehlt, und derjenige, w elcher 
allein in der L age w äre , die auf der 
Tagesordnung stehenden Entwürfe er
schöpfend zu vertreten , nämlich der 
V orstand des betreffenden technischen 
Am tes, an der Beratung nicht teil
nimmt. D a der von  diesem  V orstand 
in der Abteilung erstattete umfang
reiche B ericht nur im A uszug zur

Kenntnis des Berichterstatters in 
den Kollegien k om m t dieser B ericht
erstatter aber in den m eisten Fällen 
Nichtfachmann und in den G egen
stand n icht eingew eiht is t . so 
fällt es ihm außerordentlich schw er, 
Anfragen aus der M itte der K olle
gien erschöpfend und sachgem äß 
zu beantw orten . Er verm ag auch 
n icht, die M aßnahm en, die im 
Interesse des zur Beratung stehen
den G egenstandes v on  dem jenigen 
Techniker, w elchem  die Bearbeitung 
vorla g . getroffen w urden, und die von  
seiten der K ollegien eine Beanstan
dung erfahren, zu vertreten, oder auch 
die T ragw eite  etw aiger neuer An
regungen aus der M itte der Kollegien 
mit R ücksicht auf den vorliegenden 
Gegenstand zu bem essen  und hier
über R ede und A ntw ort zu stehen. 
D ie F olge  davon  ist, daß die B e
ratung und Erledigung dieses v ie l
leicht außerordentlich dringenden und 
w ichtigen  G egenstandes ausgesetzt 
und er an die A bteilung zurückver
w iesen  w erden  muß. damit dem be
rufenen Fachm ann Gelegenheit gege
ben ist, die im Schoß der Kollegien 
aufgetauchten Bedenken aufzuklären. 
Eine einsichtsvolle, den Bedürfnissen 
der Neuzeit Rechnung tragende G e
setzgebung hat in der neuen Gem einde
ordnung selbst den W e g  gew iesen , 
auf w elchem  die oben angeführten 
Verhältnisse geändert w erden  können, 
indem sie die H inzuziehung v on  Tech 
nikern als vollberech tigte  M itglieder 
der Kollegien zuläßt. D iesem  Bedürf
nis nach vollberechtigten  technischen 
M itarbeitern in der G em eindeverw al
tung kann auf zw eierle i W eise  R ech 
nung getragen w erd en :

1. durch die Anstellung eines tech
nischen besoldeten  Gem einderats für 
säm tliche technischen A u fgaben ;

2. durch B erufung m ehrerer T ech 
niker in diese Stellung, unter w elche 
je nach ihrer V orbildung die tech
nischen Aufgaben zu teilen w ären.

Die Vereine sind der festen Ü ber
zeugung, daß die W ahl nur eines 
technischen M itgliedes der bürger
lichen Kollegien den angestrebten 
Z w eck  ganz und gar nicht erfüllen 
w ürde. Sie sind der Anschauung, daß 
es bei dem  heutigen U m fange der 
technischen W issenschaften  unm ög
lich ist, daß ein Mann das ganze tech
nische G ebiet beherrscht und daß, 
selbst w enn ein solcher Mann auf
gestellt w ürde, er selbstverständlich
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den Vorständen der verschiedenen 
technischen Äm ter gegenüber im 
Nachteil w äre, w eil er auch nicht in 
dem Maß in den Gegenstand eingear
beitet sein könnte, w ie  es derjenige 
ist. unter dessen Oberleitung die Aus
arbeitung stattfindet. Aus diesen 
Gründen machen die Vereine den V or
schlag. mehrere besoldete technische 
Gem einderäte aufzustellen, denen die 
Vertretung der hochbau- und inge
nieurtechnischen Aufgaben zu über
tragen w äre. Die M öglichkeit der 
W ahl wenigstens zw eier besoldeter 
technischer Gem einderäte ist gegeben. 
Durch diese W ahl würde die Stadt 
Stuttgart dem V orbild einer großen 
Anzahl deutscher Großstädte folgen.

W er mit den Anschauungen inner
halb der Stuttgarter Stadtverwaltung 
vertraut w ar, setzte keine allzu
großen Hoffnungen auf den Erfolg 
dieser Eingabe. In einer geheimen 
Sitzung, die der Gemeinderat am
15. April abhielt, w urde denn auch 
beschlossen, von  der Anstellung eines 
Technikers für immer abzusehen.

Mit bitterer Ironie bem erkt hierzu 
unter anderm die W ürttem berger 
Zeitung: „E s bedarf kaum des Hin
weises, daß ein Beschluß, für immer 
von der Anstellung eines Technikers 
abzusehen, durch seinen Mangel an 
W eitblick geradezu kom isch wirken 
muß: oder traut sich der Gemeinde
rat in seiner jetzigen Zusammen
setzung zu, daß er die Bedürfnisse 
eines in der Entwicklung begriffenen 
großen G em einwesens auf alle Zeiten 
festlegen k ön n e?! —  Daß man für 
diesmal die Techniker von  der B e
werbung w iederum  gänzlich aus
geschlossen hat. werden viele ohne 
w eiteres und mit R echt als einen 
schw er w ieder gut zu machenden 
Fehler ansehen.“

Anwärter für die M arfne-Ingenieur- 
Laufbahn gesucht. W ie der „F ort
schritt“  in Kiel mitteilt, stellt bis auf 
weiteres die zw eite W erftdivision 
auch solche jungen Leute als An
w ärter für die M arine-Ingenieurlauf
bahn ein, w elche in anderen als in 
den vorgeschriebenen W erkstätten 
ihre praktische Ausbildung genossen 
haben. Die Zahl der reglem ents
mäßig vorgebildeten Ingenieur-Volon
täre reicht also nicht mehr aus, um 
den Bedarf an Nachwuchs zu decken. 
Dieser Nachwuchsm angel hat seinen 
Hauptgrund in einem Rechenfehler,

der bei der Reorganisation des In
genieurpersonals gem acht w orden  ist.

Man hat die Kopfstärke des In
genieur-Ersatzes seit Beginn der R e
organisation zu niedrig angesetzt. Bei 
der Festsetzung derselben ist von dem 
Standpunkte aus verfahren w orden, 
daß jeder junge M ensch, der mit 16 
oder 18 Jahren für die Ingenieurlauf
bahn angenommen w orden  ist, nun 
auch w irklich das Zeug zu einem 
M arine - Ingenieur haben muß. Die 
stets vorhandenen Ausfälle, mit denen 
jede Laufbahn rechnen muß, hat man 
w enig oder gar nicht in Betracht ge
zogen. Diese mangelnde Voraussicht 
hat auch einen Einfluß auf die Ein
trittsprüfungen der letzten Jahre ge
habt, der nicht von  Vorteil für die 
Marine war.
Mehr Techniker in der Verwaltung 

der Zölle und indirekten Steuern.
Man schreibt dem Berliner T age

blatt vom  15. M ärz d. J.:
„S chon  im vergangenen Jahre 

hatten w ir in einem längeren Artikel 
darauf hingewiesen, daß eine gründ
liche Reorganisation der preußischen 
Verwaltung der Zölle und indirekten 
Steuern, die auf das ehrwürdige 
Alter von  heute hundert Jahren zu
rückblicken kann, sow ohl im allge
meinen Staats- und Verkehrsinteresse 
als auch in demjenigen der technisch 
vorgebildeten Beamten dringend er
forderlich sei. Eine anderweitige 
Organisation der Verwaltung ist nun 
seitens des preußischen Finanz
ministers zu dem diesjährigen Etat 
vorgeschlagen w orden  und hat auch 
schon die Billigung der Budgetkom 
mission des Abgeordnetenhauses ge
funden; bei Licht besehen, bringt 
diese sogenannte Neuorganisation 
trotz der Versicherung des Herrn 
Finanzministers, daß die Verwaltung 
dadurch in Zukunft bew eglicher, 
lebendiger und den Forderungen des 
Verkehrs mehr entsprechend gestaltet 
w erden würde, herzlich w enig, näm
lich nur die endliche Konzentration 
und Vereinfachung des Kassenwesens, 
w ie sie bei den anderen preußischen 
Verwaltungen schon längst mit gutem 
Erfolge durchgeführt ist.

„W a s  der Zollverw altung, die sich 
selbst im G egensatz zu der mit ihr 
verbundenen Stem pel- und Erb
schaftssteuerverwaltung eine „tech 
nische“  nannte, in erster Linie not 
tut, ist die Heranziehung von hervor-
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ragenden technisch vorgebildeten  B e 
amten zu den Stellen von  M itgliedern 
bei den Zolldirektionen und der juristi
schen Abteilung des Finanzministe
riums; nach den jetzt geltenden B e
stimmungen sind diese Stellen aus
schließlich den Juristen Vorbehalten. 
D ie F olge dieser verfehlten M aß
regel ist nun die, daß die Z ollbe
hörden der höheren Instanzen in 
technischen Angelegenheiten aus 
eigener Sachkenntnis eine Entschei
dung nicht treffen können, sondern 
im w esentlichen auf die Gutachten 
der technisch vorgebildeten  B e 
amten, denen zurzeit nur die mitt
leren Stellen in der V erw altung zu
gänglich sind, angew iesen bleiben ; 
es bedarf danach w oh l keiner
w eiteren  Ausführung, w ie  w en ig  Er
fo lg  B eschw erden  gegen die Ent
scheidungen der letzteren v e r 
sprechen, und w elch er W u st von  
Schreibw erk  durch die vielen  über
flüssigen Auskünfte und Gutachten
usw . hervorgerufen  w ird . D ieses
Ü bel ist aber dadurch noch ganz 
w esentlich  verschärft w orden , daß 
die auf Grund des neuen Zolltarifge
setzes zu erteilende Tarifauskunft in 
Zollangelegenheiten den ausschließ
lich mit Juristen besetzten Zolld irek
tionen übertragen w orden  ist, die 
hier häufig, nicht zur Erhöhung ihres 
Ansehens, nur die R olle  des B rief
trägers für die untergeordneten 
Hauptämter übernehmen können. Das 
schlim m ste ist nun, daß, w ährend
dieses zw eck lose  Hin- und H er
schieben der Sache innerhalb der B e
hörden stattfindet, der Fragesteller 
mit Schm erzen auf die Tarifauskunft 
wartet, v on  der er häufig die 
schw erw iegendsten  geschäftlichen Dis
positionen abhängig m achen wird.

„D ie  Zollverw altung bedarf danach 
am dringendsten der Beseitigung des 
krassen A ssessorism us, den man in 
dieser starren Durchführung w eder 
bei den Eisenbahn- noch  bei den 
Postdirektionen k en nt obgleich  bei 
diesen das Technische auch nicht 
annähernd die R olle  spielt, w ie  bei 
der Zollverw altung die Auslegung
des Zolltarif es ; es bedarf w ohl keiner 
w eiteren  Ausführung, daß auch die 
B earbeitung der übrigen indirekten

Steuern, w ie  Branntw ein, Bier, 
Zucker, Tabak usw ., bei technisch 
durchgebildeten Beam ten besser auf
gehoben ist als be i den Juristen. 
Man eröffne also auch die höheren 
Stellen der V erw altung den tech
nisch vorgebildeten  Beam ten, even 
tuell, w ie  in der K om m ission des A b 
geordnetenhauses vorgesch lagen  w o r 
den, nach einem zw eijährigen  Stu
dium auf der neuen Zollakadem ie: 
den Juristen w ürden dann nur die 
Stellen der Justitiare vorzubehalten 
sein, die sie auf Grund ihrer Kennt
nisse w irk lich  ausfüllen könnten; 
hierbei w ürden sich noch  insofern 
Ersparnisse erm öglichen lassen, als 
die bei den D irektionen schon v o r 
handenen Justitiariate für Stem pel- 
und E rbschaftssteuersachen auch für 
das technische Steuerw esen  mit nutz
bar gem acht w erden  könnten.

„E ine w irk lich  durchgreifende und 
zw eckm äßige Neuorganisation der 
Zollverw altung w ürde allerdings am 
besten in der W eise  durchzuführen 
sein, daß diese V erw altung auf das 
R eich  überginge; w elch e  sonstigen 
Hinderungsgründe als der kleinlichste 
Partikularism us dieser Änderung im 
W e g e  stehen sollten, ist nicht er
kennbar. Dam it fiele auch das ganze 
um ständliche A brechnungsw esen 
zw ischen  dem R eich  und den Ein
zelstaaten fort, und namentlich die 
auch vom  ethischen Standpunkte zu 
m ißbilligende gegenseitige Ü ber
w achung der einzelnen Bundes
staaten. D ieser unnütze, kostspielige 
Ü berrechnungsapparat verschlingt 
jährlich Millionen, die bei einigem 
guten W illen  der Einzelstaaten, ins
besondere Preußens, dem R eiche in 
seiner Finanzm isere zugute kommen 
würden.

„D iese Organisation w ürde auch 
dem vom  R eichstage im m er w ieder 
geforderten  R eichszolltarifam te, das 
von  einer Um gestaltung des Zoll
w esens im m odernen Sinne untrenn
bar ist, die W e g e  ebnen.

„H offentlich kom m en die hier v o r 
getragenen Gesichtspunkte auch bei 
der Beratung des Zolletats im P le 
num des Abgeordnetenhauses zur E r
örterung.“
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Ingenieur und städtische Verwaltung.
(Fortschritte der B ew egung.)

Der Rheingau-B ezirksverein  deut
scher Ingenieure hat den in Heft 5 
Seite 176 erwähnten V ortrag Prof. 
Franz’ veröffentlicht. (S iehe Neue 
Literatur Seite 237.) Einige M eldun
gen von Ingenieuren, die von  der sich 
in Dessau bietenden G elegenheit zu 
praktischer V erwaltungsausbildung
Gebrauch zu machen wünschen, sind 
w eitergegeben w orden . Inzwischen 
haben sich w eiter bereit erklärt, Aus
bildungsgelegenheit zu bieten; die 
Oberbürgerm eister der Städte W ies
baden. M agdeburg und Biebrich.

Technische Kurse für Verw aitungs- 
juristen plant, w ie  das W iener T ag
blatt erfährt, die n iederösterreichische 
Statthalterei, damit sie mit größeren 
technischen Kenntnissen bei Kom 
missionen, Rekurserledigungen usw. 
einschreiten können. Es sollen zu 
diesem Z w eck e  für die Beamten der 
Statthalterei und des M agistrats 
Kurse veranstaltet w erden, in denen 
Fachleute mit industriellen und ge
werblichen Betrieben zusammen
hängende Fragen erörtern. Der erste 
derartige Kurs dürfte bereits im O k
tober dieses Jahres beginnen. H ier
zu schreibt man dem genannten 
Blatt aus technischen K reisen: „E s 
besteht die Gefahr, daß nunmehr der 
Jurist sich gänzlich von  dem ohne
dies überall untergeordneten In
genieur emanzipiert. Durch einige 
Vorträge meist enzyklopädischer 
Natur —  anders ist es bei der ge
waltigen Ausdehnung des technischen 
W issens unsrer Zeit nicht m öglich —  
in das w eite G ebiet der Technik ein
geführt, ohne tieferen Einblick in die 
ineinandergreifenden Beziehungen, 
der sich nur durch langjähriges Stu
dium und Praxis erw erben läßt, w ird 
er sich bald berufen fühlen, selbstän
dig ohne den Techniker Entschei
dungen in technischen A ngelegen
heiten zu fällen. Daß es auf diese 
W eise zu Erledigungen kommen 
könnte, die dem Stande der heutigen 
Technik nicht entsprechen, w ird dann 
gew iß unsre Industrie zu verspüren 
bekomm en. W enn diese Kurse zur 
Erweiterung technischer Kenntnisse 
unsrer politischen Beamten keinen 
ändern Z w eck  verfolgen, als den 
volksw irtschaftlichen Blick des V er-

waltungsjuristen zu schärfen und ihm 
die Bedeutung der technischen 
W issenschaften klar zu machen, so 
w ären sie lebhaft zu begrüßen. Aber 
den gew ollten  Z w eck  einer gründ
lichen, unsre Industrie und unser G e
w erbe gleicherm aßen befriedigenden 
Durchführung aller technischen V er
waltungsaufgaben w ird erst dann er
reicht w erden, wenn dem Ingenieur 
der ihm gebührende Platz in der 
staatlichen Verw altung eingeräumt 
w ird .“

W irtschaftliche Vortragskurse hat
jetzt auch der Sozialw issenschaft
liche Studentenverein der Universi
tät München für das Som m ersem ester 
eingerichtet. Die von einem Bankier 
geleiteten Kurse zur Erlernung der 
verschiedenen Buchführungssystem e 
sollen w eiter geführt w erden ; da
neben w ird w ährend der M onate 
Mai und Juni ein Handelsredakteur 
einen Kursus zur Einführung in die 
Technik des Handelsteils (Kurszettel, 
B örse, Effekten- und Produktenm arkt 
usw .) abhalten. Beide Kurse finden 
sehr zahlreiche Beteiligung.

Eine „Rundschau für Technik und 
W irtschaft“  erscheint seit Januar 
1908 im Verlage von  A. Haase in 
Prag. Ihre Herausgabe hat Prof. A. 
Birk, Eisenbahn-Oberingenieur a. D.,
o. ö. P rofessor an der k. k. deutschen 
H ochschule in Prag, übernommen. 
Die Zeitschrift stellt sich die Aufgabe, 
die W echselbeziehungen der Technik 
zu den allgemeinen wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnissen zu erör
tern. Gemäß diesem Program m  v er
öffentlicht die „R undschau“ : 1. A b 
handlungen aus Technik und V er
kehr ohne Einschränkung auf irgend 
ein spezielles Gebiet, mit Abbildungen 
und P länen; 2. Aufsätze volksw irt
schaftlichen und sozialen Inhaltes;
3. Artikel über Fragen der V erw al
tung und des Unterrichtes; 4. Eine 
„U m schau“  mit zusammenfassenden 
Berichten über alles Neue und Inter
essante auf den technischen Spezial
gebieten und mit Einzelmitteilungen 
über technische Neuigkeiten; 5. T ech 
nische W anderungen durch die Städte 
und Länder Österreichs mit beson
derer Berücksichtigung technisch in
teressanter V erkehrsw ege, Fabriken, 
W asserbauten und H ochbauten; 6. 
Mitteilungen aus dem V erkehrsw esen,
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aus der Industrie und aus dem 
Vereinsleben, sow ie  über die Bau
tätigkeit in den größeren Städten 
Ö sterreichs; 7. Finanzielle B erichte; 
8. Volksw irtschaftliche Mitteilungen 
aus dem Auslande, namentlich aus 
den für Ö sterreichs Industrie und

Handel besonders w ichtigen  Balkan
staaten; 9. L iteratur; 10. A ngebote, 
B auvergebungen, Ausschreibungen 
aller Art. —  Die Zeitschrift faßt in 
erster Linie österreich ische Verhält
nisse ins Auge.

INDUSTRIE, BERGBAU UND VERKEHR.
Die chem ische Industrie der V er

einigten Staaten.
Von einem Chem iker, der soeben 

eine Studienreise durch die V er
einigten Staaten von  Am erika beendet 
hat, w ird  dem Berliner Tageblatt vom  
6. Mai d. J. geschrieben:

„Für die große und noch lange nicht 
erfüllte w irtschaftliche Aufgabe der 
Vereinigten Staaten, nämlich die Er
schließung und Ausbeutung der natür
lichen Hilfsquellen, ist die chem ische 
Industrie von  verhältnismäßig unter
geordneter Bedeutung, insofern die 
chem ische Industrie in ihrer höchsten 
und rentabelsten Form  die Veredelung 
und Um wandelung von Rohstoffen 
durch eine Reihe oft sehr verw ick e l
ter und nur auf w issenschaftlicher 
Basis ausführbarer Verfahren zum 
Ziele hat. D ieser Umstand und die 
Tatsache, daß die Erschließung der 
natürlichen Schätze w eit größere und 
unm ittelbarere G ew inne versprach  und 
die besten Kräfte und das ganze v e r 
fügbare Kapital in ihren Dienst zw ang, 
sind die U rsache, daß die chem ische 
Industrie der Vereinigten Staaten in 
jenen Z w eigen , die eine gediegene 
w issenschaftliche Grundlage voraus
setzen, der deutschen gegenüber zu 
rückgeblieben ist. Dem entsprechend 
ist die Anzahl der in Fabrikbetrieben 
beschäftigten Chem iker in Am erika 
sehr klein. D er Zensus von  1900 gab 
für 1740 Unternehmungen die Zahl 
von  nur 276 Chemikern. Allerdihgs 
enthält diese Zahl nicht die in m etal
lurgischen Betrieben beschäftigten 
und nicht die selbständigen Chemiker. 
Es ist auch fraglos, daß sich v iele  
Fabrikanten w ährend der günstigen 
W irtschaftslage zur Einstellung von  
Chemikern entschlossen haben, w äh 
rend sie früher ohne Chem iker glaub
ten auskom men zu können. A lles in 
allem ergibt sich nach autoritativer 
Schätzung zur Zeit für Am erika die 
Zahl von  8000 Chemikern.

„W eiter  muß darauf hingew iesen

w erden , daß in den organisch 
chem ischen Industrien die Frage der 
A rbeiterlöhne v ie l mehr mitspricht, 
als in den anderen chem ischen In
dustrien. W enn man nun bedenkt, 
daß der ungelernte A rbeiter in den 
östlichen Industriebezirken Am erikas 
5 bis 6 M Tagelohn erhält gegenüber 
etw a  3 M und w eniger für die gleiche 
Klasse von  A rbeitern in Deutschland, 
so sieht man leicht ein, w ie  w ichtig 
diese Tatsache ist. Selbst der hohe 
Zolltarif schützt nicht gegen derartige 
U nterschiede, um so mehr, als in dem 
Tarif bisw eilen  w ich tige  A usgangs
materialien mit betroffen und ver
teuert w erd en , w ie  zum Beispiel 
B enzol. In gew issen  anderen che
m ischen Industrien, w ie  zum Beispiel 
in der anorganischen Großindustrie, 
in der die A rbeitslöhne eine viel ge
ringere R olle  zur Preisbildung spielen, 
finden w ir denn auch für Am erika 
und Europa ungefähr gleiche Er
zeugungskosten  und Preise, w obei 
der Umstand m itspricht, daß höhere 
Löhne durch intensiveres Arbeiten 
ausgeglichen w erden , ein Umstand, 
der auch in anderen Industrien sehr 
häufig Am erikas w irtschaftliche Stel
lung verstärkt.

„W ähren d  aus den angeführten 
Gründen Am erika in der E ntw icke
lung der organisch-chem ischen In
dustrie recht w eit zurück ist, hat es 
in vielen  anderen chem ischen und 
verw andten Industrien ganz außer
ordentliche Fortschritte gem acht, so 
daß diese Industriezw eige den deut
schen oder europäischen nicht nur 
ebenbürtig, sondern b isw eilen  über
legen sind. A ls Beispiele für diese 
Behauptung w äre hinzuw eisen auf 
die elektrochem ische Industrie, die 
Fabrikation von  Papier, Gum m iwaren, 
G lukose usw . und v o r  allem  auf eine 
Reihe von  vorbild lich  gew ordenen  
m etallurgischen Betrieben.

„W ie  auf anderen Industriegebieten 
hat sich auch in der chem ischen In-



INDUSTRIE, BERGBAU UND VERKEHR 231

dustrie Am erikas eine starke Neigung 
zur Konsolidierung und Trustbildung 
gezeigt. W ir finden da die General 
Chemical Co., w elche 24 Einzel
fabriken umfaßt, die Am erican A gri
cultural Chem ical Co., w elche in 40 
Fabriken künstlichen Dünger her
stellt, die von  der Standard Oil Co. 
kontrollierte C om  Products Co. oder 
Glucose Trust, die U. S. Rubber Co., 
die Casein Co. of Am erica, Am erican 
Glue Co. und andere mehr. Zu einem

Uber die Entwicklung der ameri
kanischen Eisenbahnen veröffentlicht 
der 21. Jahresbericht der Zw ischen-

M onopol in ihrem Gebiete hat es keine 
dieser Gründungen bringen können. 
Preisdrückungen gegenüber v e r 
suchen sich die Fabrikanten, w ie 
schon erwähnt, durch Konventionen 
zu schützen. Da derartige K onven
tionen unter dem Sherman - Gesetz 
strafbar sind, so bestehen sie nur in
offiziell, wenn auch als offenes G e
heimnis; bisweilen fußen sie nur auf 
einem mündlichen Abkom m en.“

staatlichen Handelskom mission der 
Vereinigten Staaten von N ord
amerika die folgenden Angaben:

gesamte Gleislänge
Lokomotiven
Wagen
Fahrgäste befördert 
Fracht befördert 
Brutto-Einnahmen
Betriebsausgaben

1906 (30. Juni) 
km 358 981 

Anzahl 51672 
Anzahl 1 958 912

Anzahl
t
$

799 507 838
1 631 374 219
2 325 765167 
1 536 877 271

Die Bahnen beschäftigten 1 521 355 
Angestellte oder etw a 427 auf 100 km 
Gleislänge. Das in den Bahnen an
gelegte Kapital betrug $ 14 570 421 478. 
w as einer Belastung von  etw a $

Die Errichtung einer Versuchstation 
zur industriellen Verw ertung der 
preußischen M oore b ezw eck t der An
trag des Abg. W oyn a  im preußischen 
Landtage. Die Budgetkom m ission v er
handelte am 7. April d. J. über diesen 
Antrag, der eine Angliederung der 
Versuchsanstalt an die Technische 
H ochschule in Hannover wünscht. 
Die Regierung stellt sich diesem An
trag günstig gegenüber. Es handelt 
sich zunächst noch nicht um eine 
dauernde Einrichtung, sondern um 
Versuche. Man w ürde also etw a für 
drei Jahre eine Summe in den Etat 
setzen und erst dann die Entscheidung 
darüber treffen, ob die Einrichtung 
dauernd sein soll oder nicht. Dabei 
ist zu bemerken, daß bisher alle V er
suche, die zur Verwertung der M oore 
von privater Seite gem acht wurden, 
gescheitert sind. Man will also das 
private Kapital vor weiteren Verlusten 
schützen. Die Kommission hat den 
Antrag angenommen.

Im österreichischen M aschinenkar
tell ist eine engere Interessengem ein
schaft zw ischen den Fabriken F. 
R inghoffer, den Skodaw erken und 
der Prager M aschinenbau-A.-G . vor-

Zunahme gegenüber 1905 
10019 
3 315 

116041 
60 673 171 

203 642 314 
243 282 761 
146 275 119

42 460 auf 1 km gleichkom m t. Etwa 
33,46 vH des gesamten Anlagekapitals 
blieb unverzinst, während sich die 
mittlere D ividende der gewinntragen
den Bahnen auf 6,03 vH  belief.

mals Ruston & Co. vereinbart w o r 
den. D iese Unternehmungen haben 
eine Vereinigung ihrer Konstruktions
bureaus beschlossen, derart, daß jede 
Firma bestimmte Konstruktionsar
beiten für alle drei Unternehmungen 
ausführen wird. Die Verteilung der 
Arbeiten unter die einzelnen Firmen 
steht noch nicht endgültig fest, doch 
dürften die Skodaw erke Dampftur
binen, Ringhoffer Kühlanlagen, 
Zuckerfabrik- und Brauereiein
richtungen, Ruston Dampfmaschinen 
für alle drei Unternehmungen zu kon
struieren haben. Die Vereinbarung 
b ezw eck t eine Ersparnis der V er
waltungskosten und ist auf eine 
Reihe von  Jahren abgeschlossen. Die 
Unkosten der gemeinsamen Kon
struktionsbureaus w erden verteilt. 
Die Vereinbarung soll schon in 
nächster Zeit in Kraft treten.

Die Verstaatlichung der Fleisch
kühlwerke in Australien. Die blühende 
Landwirtschaft Südaustraliens führt 
alljährlich große M engen an Butter 
sow ie  an Hammelfleisch nach Eng
land aus. D iese Produkte w erden in 
großen Kühlwerken einer tiefen T em 
peratur ausgesetzt und auf den
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Schiften in gefrorenem  Zustande 
b e iö rd e r t D ie Kühlwerke, eine 
L ebensbedingung für die südaustrali
sche Landw irtschaft, w aren  früher in 
Privathänden. Infolge grober M iß
stände, v o r  allem beim  Z w ischen 
handel, nahm der Staat Südaustralien 
im Interesse der Farm er die Kühl
w erk e  und die Ausfuhr in seine Hand.

D iese V orgän ge erinnern an die 
Prinzipien, die seinerzeit dem Antrag 
Kanitz in Deutschland auf Einführung 
eines staatlichen M onopols des G e
treidehandels zugrunde lagen, und eine 
folgerichtige W eiterbildung jener B e
strebungen hätte zu ähnlichen Ergeb
nissen iühren müssen w ie  in Australien.

D er V ersuch mit den australischen 
Kühlwerken hatte einen durchschlagen
den Erfolg, und die Farm er sind sehr 
zufrieden. Der Staat Südaustralien hat 
auch V erträge mit den Postdam pfer
linien nach England geschlossen , v e r 
m öge  deren er die gefrorenen Fleisch
w aren rasch und billig nach England 
überiühren kann. Der Verkauf auf 
dem  Londoner M arkte hat einen 
schönen E rfolg  e rz ie lt

Ein anderer V ersuch  hingegen ist 
fehlgeschlagen. D er Staat nahm im 
Interesse der W einbauer sozusagen 
die W einerzeugung des Landes in 
Kom m ission und errichtete in London 
Einzelverkaufstellen, in denen er den 
W ein  verkaufte. D iese V erkaufs
stellen arbeiteten aber nicht g u t  ein 
sehr scharfer W ettb ew erb  der P rivat
unternehmungen setzte ein, und der 
V ersuch  mußte eingestellt w erden. 
Um W ein  in L ondon  verkaufen zu 
können, müßte man Kaufmann im 
vollsten  Sinne des W ortes  sein, 
und diese Eigenschaft fehlte dem 
Staat Südaustralien! Es scheint also 
dieser V ersuch  darauf hinzu-weisen. 
daß die V erstaatlichung eines Han
dels- oder Industriezw eiges, für w el
chen kaufmännische Eigenschaften not
w endig  sind, m eist schw erw iegenden  
Bedenken b e g e g n e t  daß hingegen 
d o r t  w o  ein natürliches M onopol 
v o r lie g t  w o  kaufmännische Fähig
keiten nicht von  B elang sind, ein Ein
greifen des Staates sehr wohltätige 
E rgebnisse mit sich  bringen kann.

GELD-, BANK- UND BÖRSENWESEN.
Die R eform  des Kurszettels hat

nun auch in der P erson  des Staats
kom m issars bei der Berliner B örse, 
des W irkL Geh. O berregierungsrates 
H em ptenm acher, einen eifrigen F ör
derer gefunden. In seinen Berichten 
an die R egierung hat er es w ieder
holt als em pfehlensw ert bezeichnet, 
im amtlichen Kurszettel bei den P a 
pieren. die einen „E inheitskurs“  haben, 
eine N otiz über den Tagesum satz 
hinzuzufügen.

Ü ber die V orgänge auf den ein
zelnen M ärkten soll der Kurs
zettel ein m öglichst klares Bild 
geben. Daher w erden  dem Kurse 
selbst Angaben b e ig e fü g t die bis zu 
einem gew issen  G rade erkennen 
lassen sollen, w ie  sich A ngebot und 
N achfrage bei Festsetzung des Kurses 
gestaltet haben. D ie Angaben G.. 
B.. b . G., b. B. usw . geben in
dessen nur ein sehr undeutliches 
B ild der V orgän ge bei der Feststellung 
des Kurses. Es besteht daher das 
Bedürfnis, daß der Kurszettel neben 
der Aneinanderreihung von  Zahlen 
auch Rückschlüsse auf die Einzel
heiten der Kursfestsetzungen ge

stattet. wTas durch eine Angabe 
über die tatsächlichen Um sätze in 
den einzelnen Papieren  erm öglicht 
w äre.

Eine derartige Erw eiterung w eist 
bereits der K urszettel an der N ew - 
Y orker B örse  auf. H ier w ird  durch 
den „T ick e r“  jeder U m satz verzeich 
n e t  und der K urszettel enthält ge
naue A ngaben über die- Gesam t
um sätze. D ieser „T ick e r “  w ird  von  
Personen mit B eam teneigenschaft be
d ien t um M ißbrauch zu verhindern. 
L eider übernim m t der V orstand der 
New7-Y o rk e r  B örse  für die R ichtig
keit der A ngaben  über die Um sätze 
keine Verantw ortung.

D er R eform  des Kurszettels in der 
angedeuteten R ichtung stehen die 
B örsenbesucher selbst und ihre V er
treter kühl gegenüber. D ie Ansichten 
der M ehrzahl der M itglieder der B er
liner B örse kom m en in den nach
stehenden M itteilungen zum Aus
druck. die ein h ervorragen des M it
glied der Berliner B ankw elt einem 
M itarbeiter des Berliner T ageblattes 
gem acht hat:
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„V ergessen  Sie nicht, daß zu dem 
offiziellen Kassakurs nur ein relativ 
kleiner Teil der Gesam tum sätze ge
tätigt w ird. Die Konzentration im 
deutschen B ankgew erbe hat es mit 
sich gebracht, daß ein w esentlicher 
Teil der Kauf- und Verkauforders in 
den Bureaus der Großbanken zur 
Kompensation gelangt. An der B er
liner B örse w erden eigentlich nur 
noch die „S pitzen “  reguliert. Und 
selbst von  dem geringen R est von  
Orders, der tatsächlich zur B örse ge 
langt, geht noch ein namhafter P ro 
zentsatz ab, der nicht in die Bücher 
der vereideten Kursmakler gelangt, 
sondern durch das große Heer der 
sogenannten „freien “  M akler ausge- 
führt w ird. Außerdem  können für die 
Feststellung der Um sätze nur die 
Kassapapiere in Frage kom m en, w äh
rend sich dies bei den Ultimopapieren 
und den Papieren des G roßverkehrs 
von selbst verbietet, w eil bei diesen 
Papieren der größte T eil aller Orders, 
und speziell die Abschlüsse der 
Kulisse, nicht durch den vereideten 
Makler zur Ausführung gelangen. 
Das Bild, das die amtliche Fest
stellung der Umsätze und die Auf
nahme der Feststellungen in den 
Kurszettel schaffen würde, müßte ein
seitig und deshalb falsch sein. Außer
dem muß auch mit der M öglichkeit 
gerechnet w erden, daß durch um
fangreiche Scheinumsätze Interessen
ten versuchen, für irgendein Papier 
durch künstliches Hinaufschrauben 
der Umsatzziffer Stimmung zu 
machen. Ein Mittel gäbe es freilich, 
um das Bild der Um sätze an den 
deutschen B örsen zu einem v o ll
ständigen zu m achen: die Einführung 
des Deklarationszw anges für alle

Börsengeschäfte. A ber diese R e
glem entierung des B örsenverkehrs 
w ürde den deutschen B örsen sch w e
ren Schaden zufügen, der Preis, der 
damit für eine Ausgestaltung des 
Kurszettels bezahlt w ürde, w äre 
dann doch ein zu hoher.“

R ichtig bem erkt hierzu das B. T „  
daß es immerhin ein w esentlicher 
Fortschritt sein w ü rde , wenn der 
amtliche Kurszettel Aufschluß über 
die amtlichen Um sätze in den per 
Kassa zur Notierung gelangenden 
Papiere gäbe. Das Bild würde 
zw eife llos unvollständig sein, es 
w ürde aber doch dem Privatkapita
listen und dem Provinzbankier w ich 
tige Anhaltspunkte geben. Denn unter 
den Papieren des Kassa - Industrie
aktienmarktes und des Rentenm arktes 
gibt es eine Anzahl von W erten, in 
denen nur sehr geringfügige Umsätze 
stattfinden. Bei diesen Papieren —  
meist sind es die Aktien kleinerer 
G esellschaften oder die Anleihen klei
nerer Städte —  decken sich im all
gemeinen die Um sätze in den 
Büchern der vereideten M akler mit 
den tatsächlichen Gesamtum sätzen. 
W enn hier die M öglichkeit geboten 
w ird , die amtlichen Umsatzzahlen 
kennen zu lernen, so w ird  damit dem 
Publikum w ie  den Gesellschaften 
selbst ein w ertvoller praktischer 
D ienst geleistet. D er ernsthafte Ak
tionär, der ein Papier zur dauernden 
Anlage erw irbt, w ird  allmählich durch 
einen Vergleich  der täglichen Umsätze 
die Eigenart des betreffenden M arkt
gebietes erfahren, der Kapitalist, der 
v o r  der Frage steht, ob er dieses 
oder jenes Papier erw erben  soll, w ird 
für seine Entschließungen einen sehr 
gew ichtigen  Umstand kennen lernen.

RECHT UND TECHNIK.
Haftpflicht der Arbeiterverbände 

iür unberechtigterw eise verhängte 
Sperren. Ein Grundstückeigentüm er 
hatte die bei Errichtung eines von ihm 
aufgeführten Neubaues nötigen G ipser
arbeiten einem Zwischenunternehm er 
zu einem billigen Preis übergeben und 
diesem auch vorschußw eise bereits 
1750 M bezahlt. A ls der Bauherr 
die Zahlung w eiterer V orschüsse v er
w eigerte und erklärte, den Rest des 
vereinbarten P reises erst nach Fer
tigstellung der Arbeiten zahlen zu 
w ollen, stellte der Unternehmer

w egen  M angels an Mitteln die A r
beiten ein und bat den Bauherrn 
brieflich, an eine Reihe näher be - 
zeichneter Arbeiter die noch rück
ständigen Löhne im Betrage von  rd. 
250 M zu bezahlen. Der Bauherr 
kam diesem Ersuchen nicht nach, 
und nunmehr ersuchte ihn der zustän
dige A rbeiterverband, die seitens des 
Zwischenunternehm ers an die A r
beiter noch nicht bezahlten rück
ständigen Löhne zu begleichen, 
und bot ihm zugleich die Vollendung 
der von  dem Zwischenunternehm er
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übernom menen Arbeiten für dessen 
Akkordlohn an. Der Bauherr w eigerte  
sich, die Löhne zu bezahlen, w elche 
der Zwischenunternehm er den A r
beitern schuldig geblieben w ar. und 
lehnte auch das w eitere Anerbieten 
des V erbandes, die Gipserarbeiten 
fertigstellen zu w ollen , ab. D arauf
hin verhängte der A rbeiterverband 
die Sperre über den fraglichen Bau. 
Infolgedessen strengte der Bauherr 
gegen den A rbeiterverband Klage auf 
Aufhebung der Sperre sow ie  auf 
Schadensersatz an und beantragte zu
gleich eine einstw eilige Verfügung 
auf Aufhebung der Sperre und V er
öffentlichung einer entsprechenden 
Anzeige in dem dafür in Betracht 
komm enden Blatte. Er habe, so b e 
hauptete der Kläger, infolge der über 
seinen Bau verhängten Sperre keine 
G ipser bekom m en können: dadurch 
aber w erde die Vollendung und V er
w ertung seines Baues verzögert, und 
es würden ihm sehr erhebliche Nach
teile entstehen, wenn die Sperre 
nicht sofort aufgehoben würde. Das 
Landgericht hat die von  dem Kläger 
beantragte einstw eilige Verfügung 
erlassen, und die von dem beklagten 
Verband hiergegen eingelegte B e 
rufung ist vom  Oberlandesgericht 
Ham burg verw orfen  w orden . Nach 
den getroffenen Feststellungen —  so 
meinte das G ericht —  liegt kein
Grund vor, dem Kläger den von  ihm 
beanspruchten einstweiligen Schutz 
zu versagen, zumal durchaus anzu
nehmen ist, daß der Kläger im R echt 
ist. Zw eife llos  liegt w egen  des mit 
der Sperre verfolgten  Z w eck es sei
tens des Verbandes eine unerlaubte 
Handlung nach § 826 des Bürgerlichen 
G esetzbuches v o r : denn der V er
band w ollte  den Kläger durch die
Sperre zur Bezahlung einer Schuld 
nötigen, die er zu bezahlen nicht v e r 
pflichtet ist. Das —  wenn auch v ie l
leicht nicht im Sinne des S trafgesetz
buches, so doch im Sinne des täg
lichen Sprachgebrauches —  er
presserische V orgehen des Verbandes 
verstoße selbst dann noch gegen 
jedes R echts- und Billigkeitsgefühl, 
wenn, w ie  der B eklagte behauptet, 
der Kläger schon bei V ergebung der 
G ipserarbeiten die M ittellosigkeit des 
Unternehmers gekannt und zu beson 
ders billigem  Preise mit ihm abge
schlossen hätte. Daß der Kläger das 
Anerbieten des beklagten Verbandes.

die Arbeiten zu vollenden, ablehnte, 
w ar sein gutes R echt und ist ihm 
um so w eniger zu verdenken, als ihm 
eine Annahme des A nerbietens nur 
als Demütigung v or  dem drohenden 
Verhalten des Verbandes ausgelegt 
w orden  w äre. D er V erband muß den 
Zustand hersteilen, der bestehen 
w ürde, w enn die Sperre nicht v er
hängt w orden  w ä re ; er muß also in 
erster Linie die Sperre aufheben und 
öffentlich zurücknehm en. —  Die von 
der Vorinstanz erlassene Verfügung 
bestand daher zu Recht.

„W esentliche  Bestandteile“  eines 
F abrikgebäudes. D ie Frage, ob und 
wann M aschinen als „w esentliche 
Bestandteile“  eines Fabrikgrund
stückes zu erachten sind, hatte 
w ieder einmal das R eichsgericht zu 
erörtern, das neuerdings in dieser 
Beziehung e i n e  s i c h  d e m  a l l 
g e m e i n e n  R e c h t s e m p f i n d e n  
m e h r  a n p a s s e n d e  A n s c h a u 
u n g  a n  d e n  T a g  z u  l e g e n  
b e g i n n t .  In dem fraglichen Falle 
w ar ein großes Fabrikgebäude als 
Sch losserei, Schreinerei und Glaserei 
benutzt w orden . D iese Betriebe 
machten später einer Fabrik für 
H olzbearbeitung Platz, die in dem 
Gebäude eingerichtet w urde. Natür
lich w aren einige Änderungen des 
Hauses n otw end ig ; so w urden am 
Fußboden Einrichtungen getroffen, 
um die M aschinen, w elch e  in der 
Fabrik zur Aufstellung gelangten, in 
die richtige L age zu bringen und 
ihnen, insbesondere durch An
schrauben, den notw endigen Halt zu 
gew ähren. —  In der F olge hatten die 
G erichte darüber zu entscheiden, ob 
die M aschinen der H olzbearbeitungs
fabrik „w esen tliche B estandteile“  des 
Fabrikgebäudes gew ord en  seien. Der 
höchste G erichtshof hat sich dahin 
ausgesprochen, daß dies n i c h t  der 
Fall sei. Freilich sei es nicht nötig, 
so w ird  in den Gründen ausgeführt, 
daß bereits zur Zeit der Errichtung 
der Baulichkeit die Gegenstände, die 
als „w esen tliche Bestandteile“  in 
Betracht kom m en sollen, ihre V er
w endung zur Herstellung des G e
bäudes gefunden haben. Auch durch 
n a c h t r ä g l i c h e  Einfügung können 
Gegenstände zu w esentlichen  B e
standteilen w erden , w enn sie dem 
Gebäude e i n e n  n e u e n  C h a 
r a k t e r  a u f p r ä g e n .  In dem 
vorliegenden Fall jedoch  haben die
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Gebäude durch die Einbringung der 
M aschinen keine erhebliche V er
änderung erfahren. Denn die Ände
rungen, die am Fußboden v o rg e 
nommen w orden  sind, um die M a
schinen zu befestigen usw ., hätten 
auch außerhalb des G ebäudes ge
schehen können, und nur die S iche
rung der M aschinen gegen W itte
rungseinflüsse und sonstige schäd
liche Einwirkungen m achte ihre Auf
stellung innerhalb des G ebäudes not
wendig. Sonach sind die Maschinen 
nicht „w esentliche Bestandteile“  des 
Gebäudes gem äß § 94 A bs. 2 B G B  
gew orden.

Uber die Zulässigkeit von  P reis
abreden bei Verdingungen hat soeben 
das Reichsgericht eine Entscheidung 
gefällt, die für unser w irtschaftliches 
Leben von  der größten Bedeutung ist.

In Breslau hatten sich die Bau
unternehmer durch schriftlichen V er
trag zusam m engeschlossen, um ge 
meinschaftlich eine Erhöhung der bei 
den Verdingungen der Breslauer V er
waltungen üblich gew ordenen  niedri
gen Preise für Tiefbauarbeiten anzu
streben. Zu diesem  Z w eck e  v er
pflichteten sie sich, A ngebote zu den 
im Etatjahr 1906/07 vorkom m enden 
Verdingungen nur in der zw ischen 
ihnen von  Fall zu Fall zu verein 
barenden M indesthöhe abzugeben. 
Jeder, dem A rbeit übertragen w ürde, 
sollte für die unberücksichtigt B leiben
den 5 vH der Schlußsumme zu Händen 
eines der Beteiligten zahlen. D iese 
Vereinbarung und der ihr zugrunde 
hegende V ertrag w urde als gegen die 
guten Sitten verstoßend von  einem 
der Beteiligten angefochten. Das 
O berlandesgericht Breslau und das 
Reichsgericht fanden jedoch  hierin 
keinen V erstoß gegen die guten Sitten. 
Das Reichsgericht machte hierbei, w ie  
w ir der neuesten Nummer der Rund
schau für den deutschen Juristen
stand „D as R echt“  entnehmen, nach
stehende für die Interessenkämpfe 
aller W irtschaftsgebiete hochw ichtige 
Ausführungen: „Seitdem  es in Staat 
und Gemeinde üblich gew orden  is t  
Arbeiten auf Grund öffentlicher Aus
schreiben an M indestfordernde zu 
vergeben , bildet der dadurch ent
fesselte schrankenlose W ettbew erb  
durch unreelle Unterbietungen eine 
schw ere Gefahr für den H andw erker
stand. Vereinbarungen von  Unter
nehmern, die bezw ecken , die Gefahr

z u ' bekämpfen und angem essene 
Preise aufrecht zu erhalten, sind 
grundsätzlich als zulässig anzusehen. 
Sie verstoßen so w enig  gegen die 
guten Sitten, daß sie vom  Standpunkte 
einer gesunden W irtschaftspolitik im 
Gegenteil Billigung verdienen. Natür
lich ist damit nicht gesagt, daß schon 
um dieses Zieles wdllen jede beliebige 
Abm achung v or  einer Beanstandung 
aus § 138 BG B geschützt w äre. Im 
vorliegenden Fall ist aber nicht er
kennbar, w as als sittlich anstößig er
achtet wrerden könnte. D ie Fest
setzung von  M indestgeboten mit der 
A brede, daß die übrigen Teilnehm er 
das M inedstgebot überbieten müssen, 
gehört zu dem selbstverständlichen 
Inhalt solcher Vereinbarungen. Auch 
die Geheimhaltung ist selbstverständ
lich, und auch durch sie wrerden keine 
berechtigten Interessen verletzt. Die 
Behörde, die einen W ettbew erb  v e r 
anstaltet, hat keinen Anspruch darauf. 
Geschäftsgeheim nisse der Unterneh
m er oder die für die Stellung der An
gebote bestimmenden Umstände zu 
erfahren. Es bleibt ihr überlassen, 
die A ngebote aui ihre Angem essen
heit zu prüfen. Auf eine Täuschung 
ist es dabei nicht notw endig abge
sehen, und w enn w irklich  einmal ein 
Beam ter durch solche Geheim abreden 
irregeführt w erden sollte, so hat er 
es seiner eigenen schuldhaften Un
kenntnis der wirtschaftlichen V er
hältnisse zuzuschreiben.“  In einem 
ähnlichen Falle, der am 8. N ovem ber 
1907 am R eichsgericht entschieden 
w orden  w ar, hatte das Gericht da
gegen eine ähnliche Preisabrede der 
Unternehmer als gegen die guten 
Sitten verstoßend erklärt. Damals 
hatte eine Privatperson acht b e 
stimmte Unternehmer aufgefordert. 
Angebote iür einen Speicherbau ein- 
zureichen. und dabei erklärt, das 
M indestgebot solle berücksichtigt 
w erden. D ie Unternehmer kamen in 
einer geheimen Versam m lung dahin 
überein, daß, w ährend die ange
m essene Vergütung für den Bau un
gefähr 160 000 M  betrug, 180 000 M 
als M indestpreis von  einem von  ihnen 
gefordert w ürden : die sieben anderen 
sollten darüber hinaus bieten. Nach
dem der erw’ählte M indestfordernde 
mit der A rbeit beauftragt sein würde, 
hätte er jedem  der übrigen 3000 M 
auszuzahlen. D iese Vereinbarung 
mußte nach § 133 BGB als gegen die
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guten Sitten verstoßend angesehen 
w erden. Sie unterscheidet sich aber 
von  der hier vorliegenden in w esent
lichen Punkten. Abgesehen davon, 
daß dort die Aufforderung von  einer 
Privatperson  ausging und an b e 
stimmte Unternehm er gerichtet w ar, 
haben die Breslauer Behörden bei den 
von  ihnen veranstalteten öffentlichen 
Ausschreibungen durchaus nicht er
klärt, sich auf das M indestgebot fest
legen zu w ollen . D er Berufsrichter 
bezeichnet es als gerichtsbekannt 
daß in richtiger W ürdigung der V er

hältnisse mitunter auch einem  höhe
ren G ebote der Zuschlag erteilt w erde , 
w eil es nach der Gesam theit der in 
Betracht zu ziehenden Um stände das 
vorteilhaftere sei. Ferner ist nicht 
festgestellt, daß die verabredeten  G e
bote über die G renzen der A nge
m essenheit hinausgegangen w ären. 
Danach liegt nichts dafür v or , daß 
nicht auch diejenigen Teilnehm er der 
B reslauer Vereinbarung, die höher 
bieten sollten als das M indestgebot, 
ihr A ngebot als ernstgem eintes abge
geben haben.

KULTUR UND TECHNIK.
Technik und Kunst.

Im m odernen K unstgew erbe tritt 
im m er mehr das Bestreben zu Tage, 
daß die Z w eck form  die Grundlage 
alles Bildens sei, und daß das Orna
ment für die, die es überhaupt 
brauchen, nur eine H ervorhebung des 
Z w eck es  sein dürfe. Hiermit ist für 
die Entw icklung des K unstgew erbes 
der Grundsatz gegeben , der von  der 
Einzelherstellung, der Kunst für 
W en ige. Besitzende, zur M assenher
stellung, zum G roßbetrieb, zum Kunst
gew erbe  für die M asse und damit zur 
ästhetischen Kultur des ganzen 
V olkes führen kann. Denn nur das 
Z w eckm äßige —  zw eckm äßig  im 
Sinne des V erbrauchs sow oh l w ie  
des Vertriebs und der Herstellung —  
eignet sich zum M assengu t Z w ar 
liegen hier noch große v o lk sw irt
schaftliche Schw ierigkeiten , denn die 
Interessen von  V erbraucher und H er
steller fallen o ft noch  scheinbar oder 
tatsächlich auseinander, und es w ird  
der bew ußten M itarbeit aller B e
teiligten bedürfen, um all die v o lk s 
w irtschaftlichen Störungen zu über
winden, die heute noch die E ntw ick
lung hemmen, und Bahn zu schaffen 
für die natürliche Interessengem ein
schaft von  H ersteller und V er
braucher. D och  sind auch hier die 
ersten Schritte getan. Den ersten 
Versuch, die Erzeugnisse der Künstler 
in geregelten Vertrieb zu bringen, 
machten die M ünchener Vereinigten 
W erkstätten für Handwerkskunst. 
S ie setzten es durch, nur künstlerisch 
E inwandfreies zu liefern, und trotz 
anfänglicher Schw ierigkeiten  finan
ziell lebensfähig zu bleiben. Auf an
derer Grundlage stehen die D resde

ner W erkstätten, w o  die Künstler 
nicht, w ie  in M ünchen, Teilhaber des 
Unternehm ens sind, sondern nur in 
einem vertraglich  geregelten  Verhält
nis zu dem Unternehm er stehen, ähn
lich dem zw isch en  V erfasser und V er
leger auf literarischem  G ebiete. Von 
besonderer Bedeutung aber dürfte die 
am 5. und 6. O k t  1907 erfolgte Grün
dung des „D eutschen  W erkbundes-‘ 
sein. D ieser setzt sich zusammen aus 
Künstlern, Industriellen. Kunsthand
w erkern , Ingenieuren und Kaufleuten, 
die alle das deutsche K unstgew erbe 
technisch, w irtschaftlich  und künst
lerisch auf dem W e g e  der M assen
herstellung entw ickeln  und durch
setzen w ollen . V orsitzender des 
Bundes ist der bekannte Architekt 
T h eodor Fischer. M itglieder sind alle 
bedeutenderen Künstler des deut
schen Kunstgew’ erbes. ierner Fabri
kanten und G roßbetriebe in großer 
Zahl, von  denen die D elm enhorster Li
n oleum w erke und die A llgem eine 
E lektricitäts-G esellschaft mit zu den 
Gründern gehören. S o  w ird  auch 
für die Industrie einmal die Zeit 
kom m en, in der es w irtschaftlich  not
w endig  gew ord en  ist, sich der M it
arbeit erster künstlerischer Kräfte zu 
versichern . D ie Berufung P eter Beh
rens in die A llgem eine E lektricitäts- 
G esellschaft dürfte bald Schule machen. 
W enn  dann der H erstellung ästhetischer 
Güter die Erziehung der M asse der 
V erbraucher entgegenkom m t, w ozu  
sich bereits Ansätze finden, so  sind 
einer D urchsetzung der technisch
industriellen A rbeit mit den Grund
sätzen künstlerischen Schaffens die 
W e g e  geebnet.
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